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Mitteilungsblatt der Stadt Frankenberg/Sa. mit den Ortsteilen 
Altenhain, Dittersbach, Langenstriegis, Mühlbach, Hausdorf, Sachsenburg und Irbersdorf

Herzlichen Glückwunsch – Sie haben es geschafft!
Unsere Absolventen der Erich-Viehweg-Oberschule und des 

Martin-Luther-Gymnasiums Frankenberg/Sa. -Jahrgang 2016-

Ulbricht, Johanna; van Mark, Judith; Pampel, Debora; 
Buske, Maximilian; Henka, Anne;  Ebert, Kristin; 

Kube, Michelle-Monique; Polnisch, Lena Susanne; 
Schleith, Belinda; Hofmann, Katja; Hofmann, Manja; 
Zorn, Josefine; Uhlmann, Mileen; Urbanski, Barbara; 

Gentzen, Elisa; Lessig, Tim; Tittel, Lydia; Oehmichen, Maria; 
Stirn, Julia; Heine, Christiane; Fänder, Jordan; 
Schmidt, Alicia; Ulbricht, Felix; Schmidt, Lisa; 

Pätzold, Melena; Bachale, Maxi; Kempe, Lucas; 
Schein, Alexander; Vogel, Natalie; Kunze, Laura; 

Schindler, Alexander; Tränkner, Sabrina; 
Patzenbein, Laura-Elisabeth; Gerschler, Peter; 

Scheibenpflug, Julia; Leistner, Lena;  Klein, Wiebke Anna; 
Jarschel, Kay; Pötzschke, Ines; Bausch, Franziska; 

Haenelt, Katharina; Zimmermann, Erik; Schulz, Nathalie; 
Köst, Elisabeth Teresa; Prenzel, Paul; Kuhn, Sarah; 

Torej, Lena; Böhme, Maximilian; Dietze, Elisa; Strieter, Luisa; 
Müller, Luca-Anik; Krenkel, Lisa; Pfaffl, Maria;  

Hohmann, Noel Elias; Thiele, Tim; Schädlich, Tony; 
Keller, Nico; Hofmann, Melanie; Berger, Lucien; 

Dixneit, Melissa; Böhme, Sara; Lam - Nguyen, Hoang Son; 
Kühn, Dustin; Philipp, Daniel; Dörfler, Nancy; 

Ermel, Vincent; Bauer, Niklas; Werner, Alexandra 

Rieß, Christopher; Nickut, Tim; Uhlemann, Benjamin; 
Hilbert, Henri; Hoffmann, Erik; John, Tobias; 
Hühn, Robert; Kühn, Moritz; Hoffmann, Fiona; 
Vargas Hernandez, Celine; Goltzsche, Oliver; 
Morgenstern, Sarah-Melissa; Zahn, Maria; 
Burger, Michelle; Hänig, Phil; Neubert, David; 
Schwan, Daniel; Selzer, Cedric; Patzlaff, Sophia; 
Großer, Melissa; Haas, Julia; Halm, Josie; 
Goeschel, Nick; Lehmann, Sebastian; Marek, Maxime; 
Hertel, Luise; Wunderlich, Fanny; Höppner, Elisa; 
Popp, Jonas; Ngo, Tien Huy; Bauer, Sophie; 
Konya, Marc; Kertzscher, Jasmin; Rogge, Marie-Sophie; 
Montalvan Torres, Samantha; Wenrich, Fabienne; 
Mathé, Paul; Kimmer, Robert; Wolf, Erika; 
Köhler, Lucas; Stockhausen, Sven; Münch, Dana; 
Rau, Josefine; Sieren, Tom; Kneisel, Stanley; 
Richter, Philip
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Veranstaltungen

Bereitschaftsdienste

 Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort Veranstalter

 15.07.2016  Pokerabend, Anmeldung 0174/4041100 ehem. Blue Café im Kino Freizeitzentrum Frankenberg e.V.

 16.07.2016 10.00 Uhr 23. Internationaler Sachsenpokal Sportplatz Jahnkampfbahn SG Vorwärts Frankenberg/Sa. e.V.

 17.07.2016 17.00 Uhr Orgelkonzert „Fahrradkantor“ M. Schulze St.-Aegidien-Kirche Evang.-Luth. Kirchgemeinde

 22.07.2016 19.00 Uhr Russischer Abend Stadtparkgarten Veranstaltungs- und Kultur 
     GmbH Frankenberg/Sa.

 28.07.2016 14.00 Uhr Café Auszeit Seniorenheim  Diakonie Flöha  
    „Im Sonnenlicht“  

 07.08.2016 ganztägig Ausstellung im Fachwerkhaus Fachwerkhaus Schloßmühle, Bergbauverein „Reicher Segen 
   Schloßmühle, Eintritt: 3,50 Euro An der Zschopau Gottes“ zu Sachsenburg e.V. 

 12.08.2016 21.00 – 2.00 Uhr 16. Intern. Mitternachtsspringen Sportplatz Jahnkampfbahn SG Vorwärts Frankenberg/Sa. e.V.

 12.08.2016 19.00 Uhr Weinabend Stadtparkgarten Veranstaltungs- und Kultur 
   mit der Hot & Blue Jazzband  GmbH Frankenberg/Sa.

 13.08.2016 8.00 – 15.30 Uhr Erste-Hilfe-Ausbildung Haus der Vereine DRK-Ortsverein Frankenberg/Sa.

 13.08. und ganztägig Reit-, Spring- und Vielseitigkeitsturnier Reitplatz Langenstriegis LSV „Grün-Weiß“ Langenstriegis 
 14.08.2016    e.V.

 13.08. und ganztägig Kinderturnfest der sächsischen  Sportplatz Jahnkampfbahn TSV Dittersbach e.V. 
 14.08.2016  Turnjugend Dreifeldhalle Bildungszentrum

 14.08.2016 9.30 Uhr Familien-Gottesdienst zum Beginn des  St.-Aegidien-Kirche Evang.-Luth. Kirchgemeinde 
   neuen Schul-, Ausbildungs- und  
   Studienjahres

 17.08.2016 14.00 Uhr Vortrag über Ambulante und Häusliche  Reinhardt's Landhaus Seniorentreff Sachsenburg/ 
   Pflege von Frau Claudia Eichler  Irbersdorf

 20.08.2016  20 Jahre Fahrzeugmuseum Fahrzeugmuseum Förderverein Fahrzeugmuseum 
   Frankenberg Frankenberg Frankenberg e.V.

 20.08.2016 15.00 Uhr Sommer- und Vereinsfest Reithalle Langenstriegis Hippo e.V. 
   Reiterhof Selbmann

Apotheken-Notdienste
Mo. – Fr. 18 – 8 Uhr, Sa. 12 – 8 Uhr, So. 8 – 8 Uhr

14.07. Rosenapotheke, Mittweida 03727/9699600
15.07. Katharinen-Apotheke, Frankenberg 037206/3306
16.07. Sonnen-Apotheke, Mittweida 03727/649867
17.07. Apotheke am Bahnhof, Hainichen 037207/68810

18.07. Stadt- u. Löwen-Apotheke, Mittweida 03727/2374
19.07. Katharinen-Apotheke, Frankenberg 037206/3306
20.07. Hirsch-Apotheke, Mittweida 03727/94510
21.07. Löwen-Apotheke, Frankenberg 037206/2222
22.07. Löwen-Apotheke, Frankenberg 037206/2222
23.07. Rosen-Apotheke, Hainichen 037207/50500
24.07. Ratsapotheke, Mittweida 03727/612035

25.07. Merkur-Apotheke, Mittweida 03727/92958
26.07. Rosen-Apotheke, Hainichen 037207/50500

27.07. Rosenapotheke, Mittweida 03727/9699600
28.07. Katharinen-Apotheke, Frankenberg 037206/3306
29.07.  Sonnen-Apotheke, Mittweida 03727/649867
30.07.  Apotheke am Bahnhof, Hainichen 037207/68810
31.07. Stadt- u. Löwen-Apotheke, Mittweida 03727/2374

Wochenenddienste Zahnärzte
Sa. 8 – 11 Uhr, Sonn- und Feiertag 9 – 11 Uhr

16.07. – 17.07. Dr. Meusel 037206/4180 
23.07. – 24.07. ZÄ Kumpf 037206/2314
30.07. – 31.07. Dr. Weichert 037206/2281
06.08. – 07.08. Dr. Heusinger 037206/2141

Bereitschaftsdienste
Zentrale Vermittlung Bereitschaftsärzte, 
kostenlos, bundesweit  116 117

Notrufnummern
Polizei   110
Feuerwehr, DRK Rettungsdienst, Ärztl. Notdienst 112

Rufnummern 
Polizeistandort Frankenberg  037206/48680

Rettungsleitstelle beim Landratsamt  
Mittelsachsen und DRK Krankentransport  03731/19222

Augenärztl. Bereitschaftsdienst
Landkreis Mittelsachsen                  03727/19292

Tierärztl. Bereitschaftsdienst
jeweils von 18 bis 6 Uhr

Die Daten des Tierärztlichen Bereitschaftsdienstes finden 
Sie in den örtlichen Tageszeitungen. 

Impressum
Das Amtsblatt erscheint 2-mal monatlich kostenlos für alle Haushalte.  
Amtsblatt auch online unter: www.frankenberg-sachsen.de

Herausgeber: die Stadt Frankenberg/Sa., Internet: www.frankenberg-sachsen.de
Verantwortlich für den amtlichen Teil: der Bürgermeister der Stadt Frankenberg/Sa., Markt 15, 09669 Frankenberg/Sa.
für amtliche Mitteilungen aus den Ortschaften: die jeweiligen Ortsvorsteher
für den Inhalt unter den Rubriken Informationen, WHGDL und Vereine: die aufgeführten Verfasser
Verantwortlich für Anzeigen und Druck: Design & Druck C. G. Roßberg, Gewerbering 11, 09669 Frankenberg/Sa., 
Tel.: 03 72 06 / 33 11 oder 33 10, Fax: 20 93, anzeigen@rossberg.de, Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 8.00 – 17.00 Uhr
Verantwortlich für die Verteilung: VBS Logistik GmbH, Tel. 03 71 - 33 200 151

Redaktionsschluss  
nächste Ausgabe:
Mittwoch, 20. Juli 2016, 12.00 Uhr
Nach diesem Termin eingereichte Artikel können  
nicht mehr berücksichtigt werden.  
Beiträge senden Sie bitte an:
presse@frankenberg-sachsen.de

Erscheinungstag nächste Ausgabe:
Freitag, 29. Juli 2016
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Mitteilungen des Bürgermeisters

dank der derzeitig guten Fördermittelmög-
lichkeiten, kann die Stadt Frankenberg/Sa. 
wichtige Straßen der Innenstadt neu ge-
stalten. Hierbei soll zukünftig zunehmend 
Wert auf eine Gesamtgestaltung gelegt 
werden, die geschichtlichen Hintergrün-
den, Baustil sowie Nutzeransprüchen ge-
recht wird. Grundlage zur Gestaltung des 
öffentlichen Raums im Stadtgebiet bildet 
das neue Stadtraumkonzept, welches von 
dem Landschaftsarchitekturbüro fagus 
aus Markleeberg gemeinsam mit der 
Stadtverwaltung entwickelt wurde. Der 
Technische Ausschuss hat dieser Konzepti-
on am 21. Juni 2016 zugestimmt. 
Das Stadtraumkonzept dient als Fibel für 
zukünftige Baumaßnahmen von Straßen, 
Gehwegen, Parkplätzen und öffentlichen 
Plätzen. In dem Konzept sind ausgewählte 
Materialien und deren Einsatz vorgegeben, 
um je nach Stadtgebiet eine hohe gestalte-
rische Qualität zu erhalten und das charak-
teristische Erscheinungsbild der Stadt zu 
verbessern. So wird zukünftig ein bunter 
Mix an Materialien vermieden. Das Integ-
rierte Stadtentwicklungskonzept sowie 
das Radwegekonzept bilden wichtige 
Grundlagen und dienen als Handwerks-
zeug für eine nachhaltige zukunftsorien-
tierte Stadtentwicklung. An dieser Stelle 
möchte ich mich bei Ihnen, liebe Bürgerin-
nen und Bürger, herzlich für Ihr Engage-
ment bedanken. Durch Ihre Teilnahme an 
den Informations- und Diskussionsrunden 
konnten zahlreiche Ideen und Anregungen 
in das Konzept einfließen. In diesem und 
im folgenden Amtsblatt möchte ich Ihnen 
das umfangreiche Stadtraumkonzept nä-
her erläutern.   
Zunächst wurde die Kernstadt unterglie-
dert in sogenannte Raumtypen. Diese die-
nen als Grundlage für die Standardisierung 
des öffentlichen Straßenraums und er-
möglichen die Unterstreichung spezifi-
scher städtebaulicher Merkmale der unter-
schiedlichen Stadtgebiete.
Raumtypen:
1  Mittelalterlicher Stadtkern und 

Industrielle Stadterweiterung 
2  Gründerzeitliche Stadterweiterung 
3  Neuzeitliche Stadterweiterung und 

offene Bauweise 
4  Gewerbegebiet 
Übergeordnete Verbindungsstraßen
Neben den gestalterischen Vorgaben für 
die einzelnen Raumtypen formulierte das 
Büro fagus übergeordnete Gestaltungs-
prämissen. Wie Dr. Gabriele Seelemann 
erklärte, wird der Focus unter anderem auf 
die Unterstreichung der Typik der beste-
henden Stadtstruktur gelegt. Zudem sol-

len dauerhafte und nachhaltige Materiali-
en verwendet werden. Mit dem Einsatz von 
hellen Materialien wird zum einen für ein 
freundliches Erscheinungsbild gesorgt, 
zum anderen wird eine Überhitzung ver-
mieden. Gut erhaltene historische Pflas-
terflächen an geeigneten Stellen sollen 
bewahrt und gepflegt werden oder je nach 
Bedarf aufgenommen und an anderer Stel-
le wiederverwendet werden.
Auch Barrierefreiheit im öffentlichen Raum 
ist ein wichtiges Thema. Besonders im Be-
reich von öffentlichen Einrichtungen und 
Verkehrsmitteln wurden nutzungsorien-
tierte Gestaltungsgrundsätze formuliert.
Für künftige Planungsaufgaben sollen 
auch die Bedürfnisse der Radfahrer beach-
tet und umgesetzt werden. Grundlage 
hierfür bildet die Radverkehrskonzeption 
Frankenberg aus dem Jahr 2013. Schutz-
streifen für Radfahrer, die Freigabe ausrei-
chend breiter Gehwege für den Geh- und 
Radverkehr, Überquerungshilfen und Be-
schilderung sollen zukünftig die Verkehrs-
sicherheit erhöhen.
Auch das Thema Stadtgrün ist in Franken-
berg/Sa. ein wichtiges Anliegen. Neben 
dem Hammertal-Mühlbachtal und dem 
Lützelbachtal sollten das Mühlbachtal und 
die Zschopauaue nach ihrem Ausbau zur 
Erholungslandschaft hinzukommen. Pri-
vatgärten ergänzen die Grünstruktur. Auf-
gabe des Stadtraumkonzeptes ist die Ver-
bindung dieser Grünstrukturen durch 
Begleitgrün, welches im Straßenraum in-
tegriert wird. Da die enge mittelalterliche 
Struktur nur wenig Platz für Straßengrün 
bietet, empfiehlt das Konzept in den brei-
teren Hauptstraßen Baumpflanzungen. An 
engeren Straßen, Wegen und Gassen kön-
nen offen gelassene „Grünfugen“ im Belag 
Platz für Fassadengrün bieten. Zudem soll-
ten schmalkronige Bäume bevorzugt wer-

den. Zur Erhöhung der Attraktivität der 
Grünflächen in der Stadt können Pflanzflä-
chen mit blühenden Sträuchern, Stauden 
und Gräsern an den Eingängen der Stadt 
etabliert werden. Dies bietet dem Besu-
cher der Stadt Frankenberg/Sa. und den 
Einwohnern einen blühenden Empfang. 
Parkplätze in der Innenstadt, bei Lebens-
mittelmärkten sowie in anderen Gewerbe-
einrichtungen sind überwiegend voll ver-
siegelt und bieten kaum Platz für 
Grünräume. Durch gestalterische Auflagen 
wie beispielsweise Baumpflanzungen, Ma-
terialauswahl und Stellplatzanordnung 
lassen sie sich räumlich und gestalterisch 
besser in das Stadtbild integrieren. 
Auch Licht kann eine besondere und ange-
nehme Atmosphäre schaffen. So bedarf 
die Straßenbeleuchtung in Frankenberg an 
vielen Stellen einer Erneuerung und Aktua-
lisierung. Mit geringerem Energiever-
brauch und weniger Lichtpunkten sind die 
Kosten für die städtische Beleuchtung we-
sentlich zu mindern. Im Zuge von Umbau-
ten an Straßen und Plätzen gelten für die 
Beleuchtung folgende Gestaltprinzipien: 
Die Hauptstraßen und Quartiere werden 
durch unterschiedliche Lichtfarben vonei-
nander abgegrenzt und betont. Dieser Un-
terschied bietet eine bessere Orientierung 
und wertet gestalterisch das Abend- und 
Nachtbild von Frankenberg auf. Die Be-
leuchtung im Zentrum soll einen beson-
ders warmen Lichtfarbton erhalten. Damit 
wird der „historische Kern“ betont.  Wohn- 
und Gewerbegebiete bekommen ebenfalls 
einen Warmton, die großen Verbindungs-
achsen bzw. Hauptstraßen erhalten einen 
kühleren Lichtfarbton. Für jedes Stadtge-
biet sollen unterschiedliche Leuchten auf-
gestellt werden. Eine sogenannte „Alt-
stadtleuchte“ im historischen Kern aber 
auch Straßen, Plätze, Parkplätze und tech-

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Bearbeitungsgebiet

1 Mittelalterlicher Stadtkern und Industrielle
   Stadterweiterung

2 Gründerzeitliche Stadterweiterung

3 Neuzeitliche Stadterweiterung 
und offene Bauweise

4 Gewerbegebiet

Übergeordnete Verbindungsstraßen

Legende Raumtypen
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nische Einrichtungen der Stadt sollen eine 
angemessene Aufwertung erfahren.
Auch an Geländer und Absturzsicherun-
gen, sowie Handläufe wurde gedacht. Sie 
sollen im gesamten Stadtgebiet einheitlich 
gestaltet werden. In historischen Berei-
chen können geschwungen geformte Ele-
mente verwendet werden, in anderen Be-
reichen sind schlichte und geradlinige 
Konstruktionen zu wählen. Auch Ausstat-
tungselemente wie Bänke, Papierkörbe, 
Absperrpoller, Pflanzgefäße, Beschilde-
rung und Baumgitter sollen einem einheit-

lichen Konzept folgen. Die Farbgebung all 
dieser Elemente, wie auch der Brückenge-
länder, in Metallicgrau oder Anthrazit ist 
wichtig. 
Das Stadtraumkonzept für Frankenberg/
Sa. soll allen Projektbeteiligten in jeder 
Phase der Planung bis zur Ausführung öf-
fentlicher Bauaufgaben als Leitfaden die-
nen. Aktuell findet das Konzept Anwen-
dung bei der Umgestaltung der Klingbach, 
dem Baderberg und der Lerchenstraße. 
Auch für private Bauvorhaben kann das 
Planungswerk zu Rate gezogen werden. 

Wie Gabriele Seelemann erklärte, kann es 
dennoch in Abhängigkeit von der Örtlich-
keit Abweichungen geben. Um das Ge-
samtgestaltungskonzept im öffentlichen 
Raum zu erhalten, sollten diese Abwei-
chungen jedoch sorgfältig diskutiert und 
abgewogen werden. 
Im Amtsblatt Nummer 14 möchte ich Ihnen 
erläutern, welche hier erwähnten Gestal-
tungselemente in den einzelnen Raumty-
pen zum Einsatz kommen.

Ihr Thomas Firmenich 
Bürgermeister

Stadtratsbeschlüsse

Amtliche Mitteilungen

TOP 2
Beschluss zur Veräußerung des Flur-
stücks 745/2 sowie einer Teilfläche aus 
dem Flurstück 745/1 und 925a Gemar-
kung Frankenberg
Vorlage: 3.1-503/2016/1
Der Stadtrat beschließt, das Flurstück 
745/2, eine Teilfläche aus dem Flurstück 
745/1 und eine Teilfläche des Flurstückes 
925a, mit einer Gesamtgröße von ca.  
8.594 m² zur Ansiedlung eines ALDI Mark-
tes an der Badstraße an die BGB-Grund-
stücksgesellschaft Herten zum Gesamt-
kaufpreis in Höhe von 500.000,00 Euro zu 
veräußern. Im Kaufvertrag ist sicherzustel-
len, dass die Übergabe erst dann erfolgt, 
wenn die neue Tennisanlage an der Chem-
nitzer Straße soweit hergestellt ist, dass 
ein Spielbetrieb für den Tennisverein ge-
währleistet ist.

TOP 3
Beschluss zur Satzung über eine Verän-
derungssperre zum aufzustellenden Be-
bauungsplan Nr. 18
Vorlage: 3.1-513/2016/1
Der Stadtrat der Stadt Frankenberg/Sa. 
beschließt die Satzung über eine Verände-
rungssperre im Gebiet des in der Aufstel-
lung befindlichen Bebauungsplans Nr. 18 
gemäß Anlage. 

TOP 4
Beschluss zur Vergabe von weiterfüh-
renden Planungsleistungen für die Sa-
nierung des Friedensparks in Franken-
berg/Sa.
Vorlage: 3.1-518/2016/1
Der Stadtrat beschließt die Beauftragung 
von weiterführenden Planungsleistungen 
nach HOAI Leistungsphasen 4 bis 7, für die 
Sanierung des Friedensparks in Franken-
berg, an das Büro fagus – FachGesellschaft 
für Umweltplanung und Stadtentwicklung 

mbH im Rahmen der Planansätze 2016  
und 2017 des Haushaltes (insgesamt 
400.000,00 Euro).

TOP 5
Beschluss zur Vergabe Herstellung und 
Verteilung des Amtsblattes Franken-
berg/Sa.
Vorlage: -240/2016/1
Der Stadtrat beschließt, den Auftrag zur 
Herstellung und Verteilung für das Fran-
kenberger Amtsblatt zum 01.01.2017 an die 
Druckerei Roßberg zu vergeben. 

TOP 7
Beschluss zur 2. Änderung der Betriebs-
satzung des Eigenbetriebes „Bildung, 
Kultur und Sport“ der Stadt Franken-
berg/Sa.
Vorlage: 4.0-149/2016
Der Stadtrat beschließt die 2. Änderung 
der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb 
„Bildung, Kultur und Sport“ der Stadt Fran-
kenberg/Sa. in der Fassung der Anlage. 

TOP 9
Beschluss zur Fortschreibung der Kin-
dertagesstättenkonzeption mit Stand 
10.06.2016
Vorlage: 4.0-151/2016/1
Der Stadtrat beschließt die Fortschreibung 
der Kindertagesstättenkonzeption der 
Stadt Frankenberg/Sa. mit Stand zum 
10.06.2016 in der Fassung der Anlage.

TOP 10
Beschluss zur Satzung der Jugendkunst-
schule im Eigenbetrieb „Bildung, Kultur 
und Sport“ der Stadt Frankenberg/Sa. 
(wird nachgereicht)
Vorlage: 4.0-152/2016/1
Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes 
„Bildung, Kultur und Sport“ empfiehlt dem 
Stadtrat folgende Beschlussfassung:
Der Stadtrat der Stadt Frankenberg/Sa. 

beschließt die Satzung der Jugendkunst-
schule im Eigenbetrieb „Bildung, Kultur 
und Sport“ der Stadt Frankenberg/Sa. in 
der Fassung der Anlage. 

TOP 12
Beschluss zum Verkauf der Kindertages-
stätte Wasserflöhe bei gleichzeitiger 
Übernahme einer Bürgschaft für die 
WGF Wohnungsgesellschaft mbH Fran-
kenberg/Sa.
Vorlage: 1.2-139/2016/1
1. Der Stadtrat beschließt den Verkauf  
der Kindertagesstätte Wasserflöhe, Zum 
Bahnhof 1, 09669 Frankenberg/Sa. zum 
Verkehrswert von 656.233 Euro zuzüglich 
Nebenkosten und Grunderwerbssteuer 
aus dem Anlagevermögen des Eigenbe-
trieb Immobilien an die WGF Wohnungsge-
sellschaft mbH Frankenberg/Sa unter der 
Bedingung, das Gebäude weiterhin als Kin-
dertagesstätte zu vermieten.
2. Der Stadtrat beschließt zur Sicherung 
eines Darlehens in Höhe der Kosten für den 
Grunderwerb und den Nebenkosten für 
den Erwerb der Kindertagesstätte Wasser-
flöhe, Zum Bahnhof 1, 09669 Frankenberg/
Sa. eine für die Laufzeit des Darlehensver-
trages befristete Ausfallbürgschaft unter 
Berücksichtigung des EU-Beihilferechts in 
Höhe von maximal 690.000 Euro zu den 
Konditionen Kreditzinssatz maximal 1 % 
und Tilgungsdauer 25 Jahre zu gewähren.
3. Der Bürgermeister wird ermächtigt, eine 
Bürgschaftserklärung gemäß Ziffer 2 abzu-
geben.
4. Der Stadtrat beauftragt den Eigenbe-
trieb Bildung, Kultur und Sport BKS die 
Kaltmiete bis zu einer maximalen Höhe 
von 6 € pro m² für die Nutzfläche von 521 
m² im Budget des Jahres 2016 bereitzustel-
len und im Wirtschaftsplan 2017 und Folge-
jahre einzustellen.  

Beschlüsse des Stadtrates vom 22.06.2016 – Öffentlicher Teil
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Beschlüsse Technischer Ausschuss

TOP 13
Beschluss zur Verwendung des Verkaufs- 
erlöses der Kindertagesstätte Wasser-
flöhe Dittersbach durch den Eigenbe-
trieb Immobilien
Vorlage: 1.2-140/2016/1
Der Stadtrat beschließt, dass die Mittel aus 
dem Verkauf der Kita „Wasserflöhe“ durch 

den Eigenbetrieb Immobilien für die Maß-
nahmen Ross und Taka-Tuka-Land zur De-
ckung der in den Stadtumbauprogrammen 
zu erbringenden Eigenanteile zu verwen-
den sind. Die Zuschüsse der Stadt an den 
Eigenbetrieb Immobilien zur Bereitstel-
lung der Eigenanteile in den Stadtumbau-
programmen werden ab Genehmigung der 
Bürgschaft für den Kauf der Kita durch die 

WGF durch die Rechtsaufsicht in der für 
2016 verbliebenen Höhe gekürzt. Für Rest-
mittel ist bis zur Höhe des erzielten Ver-
kaufspreises im Haushaltsplan 2017 eine 
entsprechende Fortschreibung der Zu-
schüsse der Stadt an den Eigenbetrieb Im-
mobilien zur Erbringung der Eigenanteile 
in den Stadtumbauprogrammen vorzu-
nehmen.

TOP 3
Beschluss zum Stadtraumkonzept der 
Stadt Frankenberg/Sa. als Grundlage 
der Gestaltung des öffentlichen Raums 
im Stadtgebiet (mündlicher Vortrag 
Frau Dr. Seelemann)
Vorlage: 3.0-334/2016/1
Der Technische Ausschuss beschließt das 
Stadtraumkonzept der Stadt Franken-
berg/Sa. vom 13.05.2016 als Grundlage zur 
Gestaltung des öffentlichen Raumes im ge-
samten Stadtgebiet der Stadt Franken-
berg/Sa. mit allen Ortsteilen. 
Der Technische Ausschuss beauftragt den 
Bürgermeister, das Stadtraumkonzept 
ortsüblich bekannt zu machen und auf der 
Internetseite der Stadt Frankenberg/Sa. zu 
veröffentlichen.

TOP 4
Beschluss zum Antrag auf Befreiung von 
den Festsetzungen des Bebauungspla-
nes „Am Mühlberg“
Vorlage: 3.1-514/2016
Der Technische Ausschuss beschließt zum 
Antrag auf Baugenehmigung zur Errich-
tung eines Carports auf dem Grundstück 
Fliederweg 25, Flurstück 552/109 der Ge-
markung Mühlbach dem Antrag auf Befrei-
ung von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes „Am Mühlberg“ in Bezug auf 
– die Zulässigkeit der Errichtung von Gara-

gen auf einer Grundfläche von insge-
samt 72 qm anstelle der im Bebauungs-
plan unter Punkt 0.6.1. als Obergrenze 
festgelegten 50 qm je Grundstück,

–  die Zulässigkeit eines flach geneigten 

Daches anstelle der im Plan unter Punkt 
0.6.1 festgelegten Dachneigung analog 
Hauptgebäude von 38-46°,

– einer Traufhöhe von 2,98 m anstelle der 
im Bebauungsplan unter dem Punkt 
0.7.1 als Maximalwert angegebene Höhe 
von 2,75 m,

– der unter Punkt 0.6.4. festgelegten 
Pflicht bei an der Grundstücksgrenze an-
gebauten Garagen diese in Dachform 
und Dachneigung einheitlich auszubil-
den,

– der Errichtung des Carports außerhalb 
des im Bebauungsplan festgelegten 
Baufensters

die Befreiung zu erteilen.

TOP 5
Beschluss zur Vergabe von Bauleistun-
gen für die Hochwasserschadensbeseiti-
gungsmaßnahme ID 171 Ersatzneubau 
Brücke Oelberg 1 im OT Langenstriegis
Vorlage: 3.1-511/2016
Der Technische Ausschuss beschließt die 
Vergabe von Bauleistungen für die Hoch-
wasserschadensbeseitungsmaßnahme ID 
171 Ersatzneubau Brücke Oelberg 1 im 
Ortsteil Langenstriegis in Höhe von brutto 
106.197,66 Euro an Fa. BS Hoch- und Tief-
bau GmbH, Großschirma.

TOP 6
Beschluss zur Vergabe von Bauleistun-
gen für die Hochwasserschadensbeseiti-
gungsmaßnahme ID 97 Sanierung der 
Durchlässe Alte Dorfstraße 30 im OT 
Hausdorf
Vorlage: 3.1-512/2016

Der Technische Ausschuss beschließt die 
Vergabe von Bauleistungen für die Hoch-
wasserschadensbeseitungsmaßnahme ID 
97 „Sanierung der Durchlässe Alte Dorf-
straße 30 im Ortsteil Hausdorf“ in Höhe 
von brutto 103.378,56 Euro an Fa. Gunter 
Hüttner + Co. GmbH aus Chemnitz.

TOP 7
Beschluss zur Umverlegung des Weges 
Birkenwäldchen
Vorlage: 3.1-515/2016
Der Technische Ausschuss beschließt die 
im Rahmen des geplanten Neubaus eines 
ALDI-Marktes in der Badstraße 2a in Fran-
kenberg erforderliche Umverlegung des 
öffentlichen Weges „Birkenwäldchen“. Der 
Beschluss gilt vorbehaltlich der Aufnahme 
der Maßnahme in den Haushalt 2017 sowie 
der Bewilligung von Fördermitteln.  

TOP 8
Beschluss zum Abriss der Pachtgaragen 
an der Klingbach zur Herstellung von 
Stellflächen
Vorlage: 3.1-516/2016
Der Technische Ausschuss beschließt den 
Abriss der Pachtgaragen auf Flurstück Nr. 
63 (Klingbach), Gemarkung Frankenberg, 
zur Herstellung von öffentlichen Stellflä-
chen. 
Der Beschluss gilt vorbehaltlich der Auf-
nahme der Maßnahme in den Haushalt 
2017, ggf. durch den Austausch einer be-
reits im Haushaltplan 2016 für das Jahr 
2017 enthaltenen Maßnahme.

Veröffentlichung der Beschlüsse Technischer Ausschuss vom 21.06.2016 – Öffentlicher Teil

Bauamt

(Az: 02/06/2016)
1. Straßenbeschreibung

Bezeichnung: „Am Damm“ 
Flurstück: 1158/3, 1158/2, 1158/6, 1301/1, 
1301/3, 1301/2, 1257, 1256/5, 1143/8, 
1143/7, 684/2, 690b, 684/1, 1143/3, 1259, 

1256/4, 1301/4; Gemarkung Frankenberg   
Anfangspunkt: Mitte Kreuzung Merzdor-
fer Straße/ Am Damm, vor der Autobahn-
brücke; Gemarkung Frankenberg 
Endpunkt: Wegkreuzung „Am Damm“ in 
Höhe Schilfteich; Gemarkung Frankenberg

Länge: 235,34 m
Baulastträger: Stadt Frankenberg

2. Verfügung
Die unter 1. näher bezeichnete Straße wird 
nach §§ 3 und 6 des Straßengesetzes für 
den Freistaat Sachsen (SächsStrG) mit ih-

Bekanntmachung der Stadt Frankenberg 
zur Widmung einer Straße nach § 6 SächsStrG, Gemarkung Frankenberg



AmtsblAtt FrAnkenberg/sA. | nr. 13 | 15.07.20166

rer Gesamtlänge von 235,34 m als Orts-
straße gewidmet. Die Widmung der Straße 
wird einen Tag nach der Veröffentlichung 
wirksam.
Träger der Straßenbaulast ist die Stadt 
Frankenberg. 

3. Einsichtnahme/Bekanntmachungs-
zeitpunkt
Die Widmungsverfügung wird vom 
11.07.2016 bis 08.08.2016 im Rathaus-

durchgang öffentlich ausgehängt bzw. 
kann während der Dienstzeiten in der 
Stadtverwaltung Frankenberg, Markt 15 in 
der Bauverwaltung, Zimmer 208 eingese-
hen werden. Die öffentliche Bekanntma-
chung gilt einen Monat nach der Veröffent-
lichung im Amtsblatt als verfügt. 

4. Rechtsbehelfserklärung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann in-
nerhalb eines Monats nach deren Bekannt-

gabe Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der Stadtverwaltung Franken-
berg, Amt II Bauverwaltung, Markt 15 oder 
der Bürgerservicestelle der Stadt Franken-
berg einzulegen.

Frankenberg, den 28.06.2016

Firmenich, Bürgermeister

Bekanntmachung der Stadt Frankenberg 
zur Widmung eines Weges nach § 6 SächsStrG, Gemarkung Frankenberg
(Az:03/06/2016 )
1. Wegbeschreibung
Bezeichnung:„Auenweg“ 
Flurstück: 1436/1, 1451/1, 1496/2; 
Gemarkung Frankenberg   
Anfangspunkt: Abzweig als Fußweg zur 
Brücke über die Zschopau; Gemarkung 
Frankenberg, 
Endpunkt: Mitte Fußgängerbrücke über 
die Zschopau (Gemarkungsgrenze), 
Gemarkung Frankenberg
Länge: 88 m
Widmungsbeschränkung:„Fußgänger“
Baulastträger: Stadt Frankenberg

2. Verfügung
Der unter 1. näher bezeichnete Weg wird 
nach §§ 3 und 6 des Straßengesetzes für 
den Freistaat Sachsen (SächsStrG) mit sei-
ner Gesamtlänge von 88 m als Weg gewid-
met. Die Widmung der Straße wird einen 
Tag nach der Veröffentlichung wirksam. Trä-
ger der Baulast ist die Stadt Frankenberg. 

3. Einsichtnahme/Bekanntmachungs-
zeitpunkt
Die Widmungsverfügung wird vom 
11.07.2016 bis 08.08.2016 im Rathaus-
durchgang öffentlich ausgehängt bzw. 
kann während der Dienstzeiten in der 
Stadtverwaltung Frankenberg, Markt 15 in 

der Bauverwaltung, Zimmer 208 eingese-
hen werden. Die öffentliche Bekanntma-
chung gilt einen Monat nach der Veröffent-
lichung im Amtsblatt als verfügt. 

4. Rechtsbehelfserklärung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann in-
nerhalb eines Monats nach deren Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der Stadtverwaltung Franken-
berg, Amt II Bauverwaltung, Markt 15 oder 
der Bürgerservicestelle der Stadt Franken-
berg einzulegen.

Frankenberg, den 28.06.2016

Firmenich, Bürgermeister

Bekanntmachung der Stadt Frankenberg 
zur Widmung einer Straße, nach § 6 SächsStrG, Gemarkung Frankenberg
(Az: 01/ 06/ 2016)
1. Straßenbeschreibung
Bezeichnung: Bahnhofstraße
Flurstück: 925/10; 925/17; 894/1
Anfangspunkt: ab Kreuzung abbiegende 
Staatsstraße; Flst. 925/10
Endpunkt: Mitte Kreuzung Einmündung 
Freiberger Straße/ R.-Nestler-Straße,  Flst. 
894/1
Gesamtlänge: 43 m
Widmung als: Gemeindestraße

2. Verfügung
Die unter 1. näher bezeichnete  Straße  
wird nach §§ 3 und 6 des Straßengesetzes 

für den Freistaat Sachsen (SächsStrG) vom 
21.Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93) Rechts-
stand 01.05.2014 zur Ortsstraße gewid-
met. Die Widmung der Straße wird einen 
Tag nach der Veröffentlichung wirksam. 
Träger der Straßenbaulast ist die Stadt 
Frankenberg.

3. Einsichtnahme/Bekanntmachungs-
zeitpunkt
Die Widmungsverfügung wird vom 
11.07.2016 bis 08.08.2016 im Rathaus-
durchgang öffentlich ausgehängt bzw. 
kann während der Dienstzeiten in der 
Stadtverwaltung Frankenberg, Markt 15 in 
der Bauverwaltung, Zimmer 208 eingese-

hen werden. Die öffentliche Bekanntma-
chung gilt einen Monat nach der Veröffent-
lichung im Amtsblatt als verfügt.

4. Rechtsbehelfserklärung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann in-
nerhalb eines Monats nach seiner Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadtverwaltung 
Frankenberg, Amt II, Bauamt, Am Markt 15 
oder der Bürgerservicestelle der Stadt 
Frankenberg einzulegen.

Frankenberg, den 28.06.2016

Firmenich, Bürgermeister

Bekanntmachung der Stadt Frankenberg zur Widmung
einer Brücke mit Zuwegung,nach § 6 SächsStrG, Gemarkung Sachsenburg
(Az: 06/06/2016)
1. Straßenbeschreibung 
Bezeichnung: Brücke und Zuwegung am 
Jugendclub
Flurstück: 379, 468
Anfangspunkt: Brücke auf Flurstück 379 
zur Flurstücksgrenze 474  
Endpunkt: Endpunkt der Brücke auf 
Flurstück 468

Gesamtlänge: 44,3 m
Widmung als: beschränkt öffentlicher 
Gehweg

2. Verfügung
Die unter 1. näher bezeichnete  Brücke mit 
Weg wird nach §§ 3 und 6 des Straßenge-
setzes für den Freistaat Sachsen (Sächs-
StrG) vom 21.Januar 1993 (SächsGVBl. S. 
93) Rechtsstand 01.05.2014  zum be-

schränkt öffentlicher Gehweg gewidmet. 
Die Widmung des Weges wird einen Tag 
nach der Veröffentlichung wirksam. Träger 
der Straßenbaulast ist die Stadt Franken-
berg.

3. Einsichtnahme/Bekanntmachungs-
zeitpunkt
Die Widmungsverfügung wird vom 
11.07.2016 bis 08.08.2016 im Rathaus-
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durchgang öffentlich ausgehängt bzw. 
kann während der Dienstzeiten in der 
Stadtverwaltung Frankenberg, Markt 15 in 
der Bauverwaltung, Zimmer 208 eingese-
hen werden. Die öffentliche Bekanntma-
chung gilt einen Monat nach der Veröffent-
lichung im Amtsblatt als verfügt.

4. Rechtsbehelfserklärung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann in-
nerhalb eines Monats nach seiner  Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadtverwaltung 
Frankenberg, Amt II, Bauamt, Am Markt 15 

oder der Bürgerservicestelle der Stadt 
Frankenberg einzulegen.

Frankenberg, den 28.06.2016

Firmenich, 
Bürgermeister

(Az: 07/ 06/ 2016)
1. Straßenbeschreibung
Bezeichnung: Frankenberger Straße 
Flurstück: 144/4, 133, 976/b
Anfangspunkt: Frankenberger Straße, 
Brücke ab Flst. 133
Endpunkt: Flurstück 144/4 (FFW)  
Gesamtlänge: 22 m
Widmung als: Gemeindestraße

2. Verfügung
Die unter 1. näher bezeichnete Straße  wird 
nach §§ 3 und 6 des Straßengesetzes für 
den Freistaat Sachsen (SächsStrG) vom  
21.Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93) Rechts-

stand 01.05.2014 zur Ortsstraße gewid-
met. Die Widmung der Straße wird einen 
Tag nach der Veröffentlichung wirksam.
Träger der Straßenbaulast ist die Stadt 
Frankenberg.

3. Einsichtnahme/Bekanntmachungs-
zeitpunkt
Die Widmungsverfügung wird vom 
11.07.2016 bis 08.08.2016 im Rathaus-
durchgang öffentlich ausgehängt bzw. 
kann während der Dienstzeiten in der 
Stadtverwaltung Frankenberg, Markt 15 in 
der Bauverwaltung, Zimmer 208 eingese-
hen werden. Die öffentliche Bekanntma-

chung gilt einen Monat nach der Veröffent-
lichung im Amtsblatt als verfügt.

4. Rechtsbehelfserklärung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann in-
nerhalb eines Monats nach seiner  Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadtverwaltung 
Frankenberg, Amt II, Bauamt, Am Markt 15 
oder der Bürgerservicestelle der Stadt 
Frankenberg einzulegen.

Frankenberg, den 28.06.2016

Firmenich, Bürgermeister

Bekanntmachung der Stadt Frankenberg 
zur Widmung einer Straße/Brücke, nach § 6 SächsStrG, Gemarkung Mühlbach 

(Az: 04/ 06/ 2016)
1. Straßenbeschreibung
Bezeichnung: Frankenberger Straße 
Flurstück: 137, 976/b
Anfangspunkt: Frankenberger Straße, 
Brücke ab Flst. 976b
Endpunkt: Flurstück 137 (KITA) 
Gesamtlänge: 21 m
Widmung als: Gemeindestraße 

2. Verfügung
Die unter 1. näher bezeichnete  Straße  
wird nach §§ 3 und 6 des Straßengesetzes 
für den Freistaat Sachsen (SächsStrG) vom 
21.Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93) Rechts-

stand 01.05.2014 zur Ortsstraße gewid-
met. Die Widmung der Straße wird einen 
Tag nach der Veröffentlichung wirksam.
Träger der Straßenbaulast ist die Stadt 
Frankenberg.

3. Einsichtnahme/Bekanntmachungs-
zeitpunkt
Die Widmungsverfügung wird vom 
11.07.2016 bis 08.08.2016 im Rathaus-
durchgang öffentlich ausgehängt bzw. 
kann während der Dienstzeiten in der 
Stadtverwaltung Frankenberg, Markt 15 in 
der Bauverwaltung, Zimmer 208 eingese-
hen werden. Die öffentliche Bekanntma-

chung gilt einen Monat nach der Veröffent-
lichung im Amtsblatt als verfügt.

4. Rechtsbehelfserklärung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann in-
nerhalb eines Monats nach seiner  Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadtverwaltung 
Frankenberg, Amt II, Bauamt, Am Markt 15 
oder der Bürgerservicestelle der Stadt 
Frankenberg einzulegen.

Frankenberg, den 28.06.2016

Firmenich, Bürgermeister

Bekanntmachung der Stadt Frankenberg 
zur Widmung einer Straße/Brücke, nach § 6 SächsStrG, Gemarkung Mühlbach

(Az:  05/06/2016 )
1. Wegbeschreibung
Bezeichnung: „Wanderweg um den 
Schilfteich“ 
Flurstück: 1257, 1258, 1259, 1157a, 
1143/10, 1314, 1143/3
Gemarkung Frankenberg   
Anfangspunkt: Abzweig als Wanderweg 
um den Schilfteich; Gemarkung Frankenberg, 
Endpunkt: Abzweig bei Gaststätte 
„Schilfteich“; Gemarkung Frankenberg
Länge: 687 m
Widmungsbeschränkung: „ Fußgänger“
Baulastträger: Stadt Frankenberg

2. Verfügung

Der unter 1. näher bezeichnete Weg wird 
nach §§ 3 und 6 des Straßengesetzes für 
den Freistaat Sachsen (SächsStrG) mit sei-
ner Gesamtlänge von 687 m als Weg gewid-
met.  Die öffentliche Bekanntmachung gilt 
einen Monat nach der Veröffentlichung im
Amtsblatt als verfügt. Träger der Baulast 
ist die Stadt Frankenberg. 

3. Einsichtnahme/Bekanntmachungs-
zeitpunkt
Die Widmungsverfügung wird vom 
11.07.2016  bis 08.08.2016 im Rathaus-
durchgang öffentlich ausgehängt bzw. 
kann während der Dienstzeiten in der 
Stadtverwaltung Frankenberg, Markt 15 in 
der Bauverwaltung, Zimmer 208 eingese-

hen werden. Die öffentliche Bekanntma-
chung gilt einen Monat nach der Veröffent-
lichung im Amtsblatt als verfügt. 

4. Rechtsbehelfserklärung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann in-
nerhalb eines Monats nach deren  Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadtverwaltung 
Frankenberg, Amt II Bauverwaltung, Markt 
15 oder der Bürgerservicestelle der Stadt 
Frankenberg einzulegen.

Frankenberg, den 28.06.2016

Firmenich, Bürgermeister

Bekanntmachung der Stadt Frankenberg 
zur Widmung eines Wanderweges nach § 6 SächsStrG, Gemarkung Frankenberg 



AmtsblAtt FrAnkenberg/sA. | nr. 13 | 15.07.20168

öffentliche Bekanntmachungen

Aufgrund des § 95a der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom  
3. März 2014 (SächsGVBl. S. 146), geändert 
durch Artikel 18 des Gesetzes vom 29. April 
2015 (SächsGVBl. S. 349) und § 1 der Ver-
ordnung des Sächsischen Staatsministeri-
ums des Innern über kommunale Eigenbe-
triebe im Freistaat Sachsen (Sächsische 
Eigenbetriebsverordnung – SächsEigBVO)  
hat der Stadtrat der Stadt Frankenberg/
Sa. in einer Sitzung am 22.06.2016 mit Vor-
lage 4.0-149/2016/1 die folgende Satzung 
beschlossen:

§ 1 Rechtsstellung und Name des 
Eigenbetriebs
(1) Die Bereiche Bildung, Betreuung, Kultur 

und Sport der Stadt Frankenberg/Sa. 
werden ab dem 1. Januar 2011 als orga-
nisatorisch, verwaltungsmäßig und 
wirtschaftlich selbständiges Unterneh-
men ohne eigene Rechtspersönlichkeit 
im Sinne von § 95a SächsGemO und  
§ 1 SächsEigBVO geführt.

(2) Der Eigenbetrieb führt den Namen „Bil-
dung, Kultur und Sport der Stadt Fran-
kenberg/Sa.“

§ 2 Aufgaben des Eigenbetriebs
(1) Der Eigenbetrieb verwaltet und bewirt-

schaftet für die Bürger der Stadt Fran-
kenberg/Sa. die in der Stadt Franken-
berg/Sa. vorhandenen Einrichtungen 
der Bildung, Kultur und des Sports.

(2) Die Aufgaben des Eigenbetriebs sind im 
Einzelnen:

 1.  Gestalten, Vernetzen und Profilieren  
 des Bildungsgeschehens der Stadt  
 Frankenberg/Sa.,

 2.  Bereitstellen von Leistungen als  
  Träger der staatlichen Schulen,

 3.  Wahrnehmen der Verantwortung  
 als Träger der kommunalen  
 Kindertagesstätten,

 4. Verwalten der Kindertagespflege- 
 einrichtungen,

 5. Verwalten von Kindertagesstätten  
 und Schulen in freier Trägerschaft,

 6.  Bereitstellen von Leistungen und  
 Wahrnehmen der Verantwortung als  
 Träger der Jugendkunstschule   
 Frankenberg/Sa.

 7.  Unterhalten der städtischen   
 Büchereien,

 8.  Unterhalten der Museen in der Stadt  
 Frankenberg/Sa.,

 9. Betreuen der Vereine der Stadt   
 Frankenberg/Sa.,

 10.  Vergeben der städtischen Sport- 
 stätten und Bearbeiten der   
 Sportförderung,

11. Übernehmen der Aufgaben des 
Stiftungsträgers für die Leo-Lessig-
KUNST-Stiftung,

12. Durchführen von Veranstaltungen der  
 Hochkultur.

§ 3 Stammkapital
Das Stammkapital wird auf 100.000,00 
Euro festgesetzt. Es entspricht einem Teil-
betrag des dem Sondervermögen gewid-
meten Reinvermögens.        

§ 4 Betriebsleitung
(1) Der Eigenbetrieb hat eine Betriebslei-

tung (§ 3 Abs. 1 SächsEigBVO).
(2) Die Betriebsleitung besteht aus einem 

Betriebsleiter und seinem Stellvertre-
ter. Der Betriebsleiter wird vom Stadt-
rat gemäß § 28 Abs. 4 Satz 1 und 2 
SächsGemO gewählt. 

(3) Der Bürgermeister der Stadt Franken-
berg/Sa. gibt der Betriebsleitung eine 
Geschäftsordnung, die vom Betriebs- 
ausschuss zu genehmigen ist.

§ 5 Aufgaben der Betriebsleitung
(1) Die Betriebsleitung vollzieht die Be-

schlüsse des Stadtrats und des Betriebs- 
ausschusses sowie die Anordnungen 
des Bürgermeisters (§§ 8 bis 10 dieser 
Satzung). Im Übrigen führt sie den Eigen-
betrieb gemäß § 4 SächsEigBVO selb-
ständig und entscheidet in allen Angele-
genheiten des Eigenbetriebs, soweit die 
Entscheidung nicht dem Stadtrat, dem 
Betriebsausschuss oder dem Bürger-
meister vorbehalten ist. Die Betriebslei-
tung ist für die wirtschaftliche Führung 
des Eigenbetriebs nach kaufmännischen 
Grundsätzen verantwortlich.

(2) Der Betriebsleitung obliegen insbeson-
dere die laufenden Geschäfte (Angele-
genheiten der laufenden Verwaltung 
und Betriebsführung) des Eigenbe-
triebs. Dazu gehören unter anderem alle 
im täglichen Geschäft regelmäßig wie-
derkehrenden Maßnahmen, die zur Auf-
rechterhaltung des Eigenbetriebs und 
zur Durchführung der Aufgaben sowie 
zum reibungslosen Geschäftsablauf 
notwendig sind. Dies sind insbesondere:

 1. Leitung des Eigenbetriebes ein-  
 schließlich Organisation und   
 Geschäftsbetrieb,

 2. Entscheidung über Mehrausgaben  
 für einzelne Vorhaben des Liquidi- 
 tätsplans, die den Betrag von 
 20.000 EUR nicht überschreiten,

 3. Veräußerungen von Vermögensge- 
 genständen, die dem Eigenbetrieb  
 zugeordnet sind, wenn der Wert des  
 Vermögensgegenstandes einen   
 Betrag von 5.000 EUR nicht übersteigt,

 4.  sonstige Verträge mit einem   
 Vertragswert bis 5.000 EUR,

 5.  sonstige Verträge mit einer Laufzeit  
 von bis zu 3 Jahren,

 6.  Stundung von Zahlungsverpflichtun- 
 gen deren Höhe 10.000 EUR nicht  
 übersteigt,

 7.  Erlass und Niederschlagung von  
 Forderungen, deren Höhe 5.000 EUR  
 nicht übersteigt,

 8.  Aufnahme von Darlehen sowie über  
 den Abschluss sonstiger Rechtsge- 
 schäfte, die einer Aufnahme von  
 Darlehen wirtschaftlich gleich- 
 kommen, deren Höhe 5.000 EUR  
 nicht übersteigt,

 9.  Entscheidungen zur Einleitung und  
 Fortführung eines Rechtsstreits und  
 zum Abschluss von Vergleichen,   
 soweit sie zu den laufenden   
 Geschäften der Betriebsführung  
 gehören und einen Streitwert von  
 5.000 EUR nicht übersteigen,

 10.  Personalangelegenheiten, soweit es  
 sich um Personaleinsatz handelt,

 11.  Einstellung, Umgruppierung und  
 Entlassung von Angestellten bis  
 einschließlich der TVöD Entgelt 
 gruppe E8, Aushilfsangestellten,  
 Praktikanten und anderen in   
 Ausbildung stehenden Personen  
 unter Beachtung der Maßgaben des  
 Stellenplans.

(3) Die Betriebsleitung informiert den Bür-
germeister und den Betriebsausschuss 
rechtzeitig über alle wichtigen Angele-
genheiten, insbesondere über:

 1. Abweichungen vom Erfolgsplan, die  
 keine Änderungen des Wirtschafts- 
 plans nach § 23 Abs. 2 SächsEigBVO  
 erfordern, aber den Betrag von   
 15.000 EUR übersteigen.

 2. Abweichungen vom Liquiditätsplan,  
 die keine Änderungen des Wirt-  
 schaftsplans § 23 Abs. 2 SächsEigBVO  
 erfordern, aber den Betrag von   
 15.000 EUR übersteigen,

(4) Die Betriebsleitung informiert den Fach-
bediensteten für das Finanzwesen über 
alle Maßnahmen, welche die Finanzwirt-
schaft der Stadt berühren könnten. Sie 
hat ihm insbesondere den Entwurf des 
Wirtschaftsplans zur Herstellung des Be-
nehmens nach § 16 Abs.3 SächsEigBVO 
zuzuleiten sowie die Entwürfe des Jahres-
abschlusses und des Lageberichtes zu 
überreichen. Darüber hinaus hat sie ihn 
auf Wunsch über die Tätigkeit des Eigen-
betriebes zu unterrichten, soweit dies für 
die Finanzwirtschaft der Stadt von Be-
deutung ist, insbesondere über die Ergeb-
nisse der Betriebsstatistik und Kosten-
rechnung.

Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Bildung, Kultur und Sport der Stadt Frankenberg/Sa.“
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§ 6 Personalangelegenheiten
(1) Die Betriebsleitung ist Vorgesetzter der 

Beschäftigten des Eigenbetriebs. In die-
ser Funktion ist sie zur innerbetriebli-
chen Organisation befugt und kann den 
Beschäftigten fachliche Weisungen er-
teilen.

(2) Der Betriebsleitung sind gemäß § 10 Abs. 
3 SächsEigBVO die Einstellung, Umgrup-
pierung und Entlassung des Personals 
bis einschließlich der TVöD Entgeltgrup-
pe E8 unter Beachtung der Maßgaben 
des Stellenplans übertragen.

§ 7 Vertretung der Gemeinde in  
Angelegenheiten des Eigenbetriebs

(1) Die Betriebsleitung gibt im Rahmen und 
unter Beachtung der Formerfordernis-
se des § 5 SächsEigBVO in den Angele-
genheiten des Eigenbetriebs verpflich- 
tende Erklärungen für die Stadt ab. Sie 
zeichnet unter dem Namen des Eigen-
betriebs ohne Angabe eines Vertre-
tungsverhältnisses. Der Betriebsleiter 
bestimmt mit Zustimmung des Bürger-
meisters einen Bediensteten zum Ver-
hinderungsstellvertreter, der mit dem 
Zusatz „i.V.“ zeichnet.

(2) Die Betriebsleitung kann Bediensteten 
für einzelne Angelegenheiten und/oder 
bestimmte Sachgebiete mit ihrer Ver-
tretung beauftragen und ihnen Voll-
macht erteilen. Diese zeichnen mit dem 
Zusatz „im Auftrag“.

§ 8 Betriebsausschuss
(1) Für die Angelegenheiten des Eigenbe-

triebes wird ein Betriebsausschuss als 
beschließender Ausschuss des Stadtra-
tes gebildet.

(2) Er besteht aus fünf Mitgliedern, die aus 
der Mitte des Stadtrates gemäß § 42 
SächsGemO gewählt werden, sowie 
dem Bürgermeister der Stadt Franken-
berg/Sa. als Vorsitzenden. Für die Mit-
glieder des Ausschusses sind die glei-
che Anzahl Stellvertreter aus dem 
Stadtrat zu bestellen. 

(3) Soweit der Betriebsausschuss nicht an-
deres bestimmt, nimmt die Betriebslei-
tung an den Sitzungen des Betriebsaus-
schusses mit beratender Stimme teil.

(4) Der Betriebsausschuss des Eigenbetrie-
bes berät die Gesellschafter der Woh-
nungsgesellschaft mbH und der Veran-
staltungs- und Kultur GmbH Franken- 
berg/Sa. in kulturellen Fragen bei der 
Planung und Durchführung von Veran-
staltungen der Veranstaltungs- und Kul-
tur GmbH Frankenberg/Sa. 

(5) Der Betriebsausschuss beschließt ins-
besondere über,

 1. Entscheidung über Mehrausgaben  
 für einzelne Vorhaben des Liquidi- 
 tätsplans zwischen 20.000 EUR und  
 50.000 EUR,

 2. Veräußerungen von Vermögensge- 
 genständen, die dem Eigenbetrieb  

 zugeordnet sind, mit einem Wert des  
 Vermögensgegenstands zwischen  
 5.000 EUR und 25.000 EUR,

 3. Sonstige Verträge mit einem Vertrags- 
 wert von 5.000 EUR bis 25.000 EUR,

 4. Sonstige Verträge mit einer Laufzeit  
 von mehr als 3 Jahren,

 5. Stundung von Zahlungsverpflichtun- 
 gen in Höhe von 10.000 EUR bis   
60.000 EUR,

 6. Erlass und Niederschlagung von   
 Forderungen in Höhe 5.000 EUR bis  
 25.000 EUR,

 7. Aufnahme von Darlehen sowie über  
 den Abschluss sonstiger Rechtsge- 
 schäfte, die einer Aufnahme von  
 Darlehen wirtschaftlich gleich- 
 kommen, in Höhe von 5.000 EUR bis  
 25.000 EUR

 8. Entscheidungen zur Einleitung und  
 Fortführung eines Rechtsstreits und  
 zum Abschluss von Vergleichen,   
 soweit sie zu den laufenden   
 Geschäften der Betriebsführung  
 gehören und der Streitwert  
 zwischen 5.000 EUR und 25.000 EUR  
 beträgt,

 9. Einstellung, Umgruppierung und  
 Entlassung von Angestellten ab der  
 TVöD Entgeltgruppe E8 unter   
 Beachtung der Maßgaben des   
 Stellenplans,

 10.  Mehraufwendungen des Erfolgs- 
 plans, die erfolgsgefährdend sind,  
 unter den in  § 23 Abs. 2 SächsEigBVO  
 genannten Voraussetzungen.

(6) Die Vergabe von Lieferungen und Leis-
tungen sowie Nachträge nach der Ver-
gabe- und Vertragsordnung für Bauleis-
tungen (VOB) und der Verdingungs- 
ordnung für Leistungen (VOL) bedürfen 
der Zustimmung des Betriebsausschus-
ses, soweit der im Wirtschaftsplan fest-
gesetzte Kostenrahmen um mehr als 10 
v.H. überschritten wird. Die Betriebslei-
tung hat bei Auftragsvergaben das 
sächsische Vergabegesetz zu beachten.

§ 9 Zuständigkeit des Stadtrats
(1) Der Stadtrat entscheidet über folgende 

ihm in der SächsGemO und der Sächs-
EigBVO zugewiesene Angelegenheiten:

 1. Erlass und Änderungen der Eigenbe- 
 triebssatzung,

 2. Wesentliche Aus- und Umgestaltung  
 des Unternehmens,

 3. Wahl der Betriebsleiter und Wahl der  
 Mitglieder des Betriebsausschusses,

 4. Festsetzung allgemeiner Tarife,
 5. Entscheidung über Mehrausgaben  

 für einzelne Vorhaben des Liquidi- 
 tätsplans, die den Betrag von  
 50.000 EUR übersteigen,

 6. Veräußerungen von Vermögensge- 
 genständen, die dem Eigenbetrieb  
 zugeordnet sind, wenn der Wert des  
 Vermögensgegenstands einen   
 Betrag von 25.000 EUR übersteigt,

 7. sonstige Verträge, deren Vertrags- 
 wert 25.000 EUR übersteigt,

 8. Stundung von Zahlungsverpflich- 
 tungen deren Höhe 60.000 EUR   
 übersteigt,

 9. Erlass und Niederschlagung von   
 Forderungen, deren Höhe  
 25.000 EUR übersteigt,

 10.   Aufnahme von Darlehen sowie über  
 den Abschluss sonstiger Rechtsge- 
 schäfte, die einer Aufnahme von  
 Darlehen wirtschaftlich gleich- 
 kommen, deren Höhe 25.000 EUR  
 übersteigt,

 11.  Gewährung von Darlehen der Stadt  
 an den Eigenbetrieb oder des   
 Eigenbetriebs an die Stadt,

 12.  Entscheidungen zur Einleitung und  
 Fortführung eines Rechtsstreits und  
 zum Abschluss von Vergleichen,  
 soweit sie nicht zu den laufenden  
 Geschäften der Betriebsführung  
 gehören oder einem Streitwert von  
 25.000 EUR übersteigen,

 13.  Einstellung, Umgruppierung und  
 Entlassung von Angestellten,   
 welche nicht im Stellenplan   
 beachtet wurden,

 14. Festsetzung und Änderung des  
 Wirtschaftsplans,

 15.  Bestimmung des Abschlussprüfers  
 für den Jahresabschluss,

 16.  Feststellung des Jahresabschlusses,
 17.   Entlastung der Betriebsleitung
 18.  Besorgung von Kassengeschäften  

 durch Dritte (§ 87 Abs. 1 SächsGemO),
 19.  Entnahme von Eigenkapital
(2) Über die Entnahme von Eigenkapital 

entscheidet der Stadtrat nach Anhö-
rung der Betriebsleitung.

(3) Darüber hinaus kann der Stadtrat in An-
gelegenheiten, für die sonst der Be-
triebsleiter oder der Betriebsausschuss 
zuständig ist, im Einzelfall die Entschei-
dung an sich ziehen.

§ 10 Stellung des Bürgermeisters
(1) Der Bürgermeister ist Dienstvorgesetz-

ter und oberste Dienstbehörde der 
beim Eigenbetrieb Beschäftigten.

(2) Zur Sicherung der Erfüllung der Aufga-
ben des Eigenbetriebes, der Einhaltung 
der rechtlichen Vorgaben und zur Wah-
rung der Einheitlichkeit der Verwaltung 
kann er der Betriebsleitung Weisungen 
erteilen.

§ 11 Wirtschaftsführung und Rech-
nungswesen

(1) Der Eigenbetrieb führt eine mit der 
Stadtkasse verbundene Sonderkasse 
(separates Konto).

(2) Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes 
entspricht dem Haushaltsjahr der 
Stadt.

(3) Die Betriebsleitung stellt jährlich einen 
Wirtschaftsplan auf, der alle Bestand-
teile und Anlagen gemäß § 16 SächsEig-
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BVO und der §§ 17 bis 21 SächsEigBVO 
enthält. Sie legt diesen so rechtzeitig 
dem Bürgermeister vor, dass über den 
Wirtschaftsplan zusammen mit dem 
städtischen Haushalt beschlossen wer-
den kann.

(4) Wenn die Voraussetzungen des § 23 
Abs. 1 SächsEigBVO eintreten, hat die 
Betriebsleitung dem Bürgermeister ei-
nen geänderten Wirtschaftsplan vorzu-
legen.

§ 12 Berichtswesen und 
Risikofrüherkennung
(1) Die Betriebsleitung berichtet dem Bür-

germeister und dem Betriebsausschuss 

zum 30.06. schriftlich über die Umset-
zung des Erfolgs- und Liquiditätsplans.

(2) Die Betriebsleitung richtet ein ange-
messenes System zur Erkennung von 
Risiken ein (§ 23 Abs. 3 SächsEigBVO) 
und dokumentiert dieses in einem Risi-
kohandbuch.

§ 13 Jahresabschluss und Lagebericht
Die Betriebsleitung stellt für den Eigenbe-
trieb einen Jahresabschluss sowie einen 
Lagebericht auf und legt diesen innerhalb 
von vier Monaten nach Ablauf des Wirt-
schaftsjahrs dem Bürgermeister vor (§ 31 
SächsEigBVO). Im Lagebericht ist anhand 
geeigneter Kennzahlen auch darzulegen, 

wie die Aufgaben des Eigenbetriebs (§ 2 
dieser Satzung) erfüllt wurden.

§ 14 Inkrafttreten
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öffent-
lichen Bekanntmachung in Kraft. Zum glei-
chen Zeitpunkt tritt die Satzung vom  
19.11.2013 außer Kraft. 

Frankenberg, 23.06.2016

Thomas Firmenich
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung
Vorstehende Satzung wird hiermit öffent-
lich bekanntgemacht. Es wird darauf  
hingewiesen, dass Satzungen, die unter  
Verletzung von Verfahrens- oder Form- 
vorschriften zu Stande gekommen sind, 
gemäß § 4 Abs. 4 SächsGemO ein Jahr nach 
ihrer Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zu Stande gekommen gelten. Dies 
gilt nicht, wenn 
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder 

fehlerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der 

Sitzungen, die Genehmigung oder die 

Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

3.  der Bürgermeister dem Beschluss nach 
§ 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit wi-
dersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-

schluss beanstandet hat oder
 b) die Verletzung der Verfahrens- oder 

Formvorschrift gegenüber der Gemein-
de unter Bezeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 
geltend gemacht worden, so kann auch 
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend ma-
chen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, 
wenn bei der Bekanntmachung der Sat-
zung auf die Voraussetzungen für die Gel-
tendmachung der Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften und die 
Rechtsfolgen hingewiesen worden ist. 

Thomas Firmenich
Bürgermeister

Der Stadtrat der Stadt Frankenberg/Sa. hat aufgrund der §§ 14, 16 
und 17 des Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I Nr. 52 S. 2414) das zuletzt durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) geän-
dert worden ist und § 4 Sächsische Gemeindeordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 3. März 2014 (SächsGVBl. S. 146), 
die zuletzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 29. April 2015 (Sächs-
GVBl. S. 349) geändert worden ist, in seiner Sitzung am 22.06.2016 
folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 
Zu sichernde Planung
Der Stadtrat hat am 18. November 2014 beschlossen, dass für das 
Gebiet Zschopauaue-Lisema ein Bebauungsplan aufgestellt wer-
den soll. Am 20. Mai 2015 wurde der Beschluss zur Erweiterung des 
Geltungsbereiches des aufzustellenden Bebauungsplanes im 
Stadtrat gefasst und zugleich festgelegt, dass dieser mit der Nr. 18 
die Bezeichnung „Zschopautal / Zschopauaue / Landesgarten-
schau“ erhalten soll. Zur Sicherung der Planungsziele wird für das 
in § 2 bezeichnete Gebiet eine Veränderungssperre erlassen. 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich
Die Veränderungssperre umfasst ca. eine Fläche von 19,6 ha und 
soll die Ziele zur Landesgartenschau 2019 und der Entwicklung der 
Zschopauaue in einem größeren Bereich sichern. Im Einzelnen 
sind folgende Flurstücke betroffen: Gemarkung Frankenberg: 
646/2; 646/3; 646/4; 646/5; 647; 648 teilweise; 1426/2; 1426/3; 
1426/4; 1435; 1436/1; 1437; 1438; 1439; 1441; 1442/1; 1442/2 1443; 
1444; 1445; 1446; 1447/1; 1447/2; 1448; 1449; 1450; 1451/1; 1452; 

1453; 1454; 1455; 1458/1; 1459; 1460/1; 1461; 1462; 1497/2; 1497/3; 
1497/4; 1497/5; 1497/6; 1497/7; Gemarkung Gunnersdorf: 246/1; 
247; 247a; 247d; 250/4; 250/5; 250/6; 250/7; 254/2; 254/4; 254/5; 
284/2; 284/3; 285/1; 285/2; 286/1; 286/7; 286/8; 286/9; 286/10; 

Satzung über eine Veränderungssperre
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286/11; 288/1; 290/2; 291/2; 292/1; 292/3; 293/4; 293/5; 293/6; Ge-
markung Ortelsdorf: 174. Der Geltungsbereich ist im beigegebenen 
Lageplan dargestellt. Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 3 
Rechtswirkungen der Veränderungssperre
(1) In dem von der Veränderungssperre betroffenen Gebiet dürfen:
 a) Vorhaben im Sinne des § 29 des Baugesetzbuchs nicht durch- 

 geführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden;
 b) erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen  

 von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Verände- 
 rungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige- 
 pflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

(2) Wenn überwiegend öffentliche Belange nicht entgegenstehen, 
kann von Absatz 1 eine Ausnahme zugelassen werden.

§ 4
In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-Treten der Veränderungssperre
Die Veränderungssperre tritt am Tag ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. Sie tritt nach Ablauf eines Jahres gerechnet vom Tag der Be-
kanntmachung außer Kraft. 

Frankenberg/Sa, 
den 23.06.2016  

Thomas Firmenich 
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung
Vorstehende Satzung wird hiermit öffent-
lich bekanntgemacht. Es wird darauf  
hingewiesen, dass Satzungen, die unter  
Verletzung von Verfahrens- oder Form- 
vorschriften zu Stande gekommen sind, 
gemäß § 4 Abs. 4 SächsGemO ein Jahr nach 
ihrer Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zu Stande gekommen gelten. Dies 
gilt nicht, wenn 
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder 

fehlerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der 

Sitzungen, die Genehmigung oder die 

Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

3.  der Bürgermeister dem Beschluss nach 
§ 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit wi-
dersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-

schluss beanstandet hat oder
 b) die Verletzung der Verfahrens- oder 

Formvorschrift gegenüber der Gemein-
de unter Bezeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 
geltend gemacht worden, so kann auch 
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend ma-
chen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, 
wenn bei der Bekanntmachung der Sat-
zung auf die Voraussetzungen für die Gel-
tendmachung der Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften und die 
Rechtsfolgen hingewiesen worden ist. 

Thomas Firmenich
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht  in das Wählerverzeichnis und die 
Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum Bürgermeister am Sonntag, dem 28. August 2016 – 
etwaiger 2. Wahlgang am 11. September 2016 in der Stadt Frankenberg/Sa.

1. Das Wählerverzeichnis für die Wahlbezir-
ke zur Bürgermeisterwahl für die Stadt 
Frankenberg/Sa. wird am Montag, 08. Au-
gust 2016 bis Freitag, 12. August 2016 (20. 
bis 16. Tag vor der Wahl) während der Öff-
nungszeiten des Rathauses 
Montag  von 9.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag  von 9.00 bis 12.00 Uhr und  
 13.00 bis 17.30 Uhr
Donnerstag  von 9.00 bis 12.00 Uhr und  
 13.00 bis 17.30 Uhr 
Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr
in der Stadtverwaltung Frankenberg/Sa., 
Einwohnermeldeamt, Zimmer Nr. 119, 
Markt 15, 09669 Frankenberg/Sa., (Barrie-
refreiheit ist nicht gegeben) für Wahlbe-
rechtigte zur Einsichtnahme bereitgehal-
ten. 
Jeder Wahlberechtigte hat das Recht, Ein-
sicht in das Wählerverzeichnis zu nehmen, 
um die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
zu seiner Person im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Daten zu überprüfen. Sofern 
ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Perso-
nen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 

Wählerverzeichnisses ergeben kann. Die 
Einsichtnahme in Daten anderer Personen 
ist ausgeschlossen, wenn für diese im Mel-
deregister eine Auskunftssperre gemäß § 
34 des Sächsischen Meldegesetzes einge-
tragen ist.  
Innerhalb der Frist zur Einsichtnahme ist 
die Einsichtnahme in das Wählerverzeich-
nis und das Anfertigen von Auszügen aus 
dem Wählerverzeichnis durch Wahlbe-
rechtigte zulässig, soweit dies im Zusam-
menhang mit der Prüfung des Wahlrechts 
einzelner bestimmter Personen steht und 
der Wahlberechtigte Tatsachen glaubhaft 
gemacht hat, aus denen sich die Unrichtig-
keit des Wählerverzeichnisses hinsichtlich 
dieser Personen ergeben kann. Die Auszü-
ge dürfen nur für diesen Zweck verwendet 
werden und unbeteiligten Dritten nicht zu-
gänglich gemacht werden.
Das Wählerverzeichnis wird im automati-
sierten Verfahren geführt. Die Einsichtnah-
me ist durch ein Datensichtgerät möglich, 
welches nur von einem Bediensteten der 
Stadtverwaltung Frankenberg/Sa. bedient 
werden darf.
Wählen kann nur, wer in das Wählerver-
zeichnis eingetragen ist oder einen 
Wahlschein hat.

Für einen gegebenenfalls erforderlich wer-
denden zweiten Wahlgang wird dasselbe 
Wählerverzeichnis genutzt, eine nochmali-
ge Auslegung findet nicht statt.

2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wähler-
verzeichnis für unrichtig oder unvollstän-
dig hält, kann innerhalb der Einsichtnah-
me, spätestens am Freitag, 12. August 2016  
bis 12.00 Uhr bei der Stadtverwaltung 
Frankenberg/Sa., Markt 15, im Einwohner-
meldeamt, Zimmer Nr. 119, 09669 Fran-
kenberg/Sa., einen Antrag auf Berichti-
gung stellen.
Der Antrag ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift zu stellen. Soweit die behaupteten 
Tatsachen nicht offenkundig sind, hat der 
Antragsteller die erforderlichen Beweis-
mittel beizufügen.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerver-
zeichnis eingetragen sind, erhalten bis 
spätestens zum 07.08.2016 eine Wahlbe-
nachrichtigung. 
Sie gilt auch für einen gegebenenfalls 
erforderlich werdenden zweiten Wahl-
gang; neue Wahlbenachrichtigungen 
werden grundsätzlich nicht versandt.
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Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen werden 
und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, er-
halten keine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten 
hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, 
muss Antrag auf Berichtigung des Wähler-
verzeichnisses stellen, um nicht Gefahr zu 
laufen, dass er das Wahlrecht nicht aus-
üben kann. 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der 
Wahl durch Stimmabgabe in einem belie-
bigen Wahlbezirk der Stadt Frankenberg/
Sa. oder durch Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetra-
gener Wahlberechtigter.
Das Gleiche gilt für den Wahlberechtigten, 
der aus einem von ihm nicht zu vertreten-
den Grund nicht in das Wählerverzeichnis 
aufgenommen worden ist.
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis ein-
getragener Wahlberechtigter, wenn
a)  er nachweist, dass er ohne sein Ver-

schulden versäumt hat, rechtzeitig die 
Berichtigung des Wählerverzeichnisses 
zu beantragen,

b)  sein Recht auf Teilnahme an der Wahl 
erst nach Ablauf der Frist zur Einsicht-
nahme entstanden ist oder

c)  sein Wahlrecht im Beschwerdeverfah-
ren festgestellt worden ist.

Der Antrag kann gemeinsam für die Wahl 
(erster Wahlgang) und etwaigen zweiten 
Wahlgang gestellt werden.
Wahlscheine können von in das Wählerver-
zeichnis eingetragenen Wahlberechtigten 
bis zum 26.08.2016, 16.00 Uhr, und für ei-
nen etwaigen zweiten Wahlgang bis zum 
09.09.2016, 16.00 Uhr bei der Stadtver- 
waltung Frankenberg/Sa., Wahlbehörde, 
Markt 15, 09669 Frankenberg/Sa. schrift-
lich, mündlich oder elektronisch beantragt 
werden. Die Schriftform gilt auch durch Te-
legramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail 

oder durch sonstige dokumentierbare elekt-
ronische Übermittlung als gewahrt. Eine te-
lefonische Antragstellung ist unzulässig. In 
dem Antrag sind die Anschrift des Wahlbe-
rechtigten sowie sein Geburtsdatum oder 
die laufende Nummer, unter der er im Wäh-
lerverzeichnis geführt wird, anzugeben.
Im Falle einer plötzlicher Erkrankung, die 
ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder 
nur unter nicht zumutbaren Schwierigkei-
ten möglich macht, kann der Antrag noch 
am Wahltag bzw. Tag des etwaigen zweiten 
Wahlgangs bis 15.00 Uhr, bei der Stadt 
Frankenberg/Sa. unter vorstehender An-
schrift gestellt werden. 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetrage-
ne Wahlberechtigte können aus den vor-
stehend unter Nr. 5.2 angegebenen Grün-
den den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheines noch bis zum Wahltag bzw. 
Tag des etwaigen zweiten Wahlganges, 
15.00 Uhr, stellen. 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, 
dass ihm der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihm bis zum Tag vor 
dem Wahltag bzw. vor dem Tag des etwai-
gen zweiten Wahlganges in der Zeit von 
10.00 bis 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden. 
Wer den Antrag für eine andere Person 
stellt, muss durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Behinderte Wahlberechtig-
te können sich bei der Antragstellung der 
Hilfe einer anderen Person bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlbe-
rechtigte 
–  einen amtlichen Stimmzettel,
– einen amtlichen Stimmzettelumschlag 

für die Briefwahl, 
–  einen amtlichen Wahlbriefumschlag, auf 

dem die vollständige Anschrift der Stadt, 
die Bezeichnung der Ausgabestelle des 
Wahlscheines, die Wahlscheinnummer 
und der Wahlbezirk angegeben sind und 

–  ein Merkblatt für die Briefwahl.

Holt der Wahlberechtigte persönlich den 
Wahlschein und die Briefwahlunterlagen 
ab, ist Gelegenheit gegeben, dass er die 
Briefwahl an Ort und Stelle auszuüben 
kann. Es ist sicherzustellen, dass der 
Stimmzettel unbeobachtet gekennzeich-
net und in den Stimmzettelumschlag ge-
legt werden kann.
Die Abholung von Wahlschein und Brief-
wahlunterlagen für einen anderen ist nur 
möglich, wenn die Berechtigung zur Emp-
fangnahme der Unterlagen durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachgewie-
sen wird und die bevollmächtigte Person 
nicht mehr als vier Wahlberechtigte ver-
tritt; dies hat sie der Wahlbehörde vor 
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die 
bevollmächtigte Person auszuweisen. 
Bei der Briefwahl muss der verschlossene 
amtliche Wahlbrief mit dem Stimmzettel- 
umschlag, Stimmzettel und dem Wahl-
schein so rechtzeitig an die Wahlbehörde 
gesandt werden, dass die Unterlagen dort 
spätestens am Wahltag bzw. Tag des etwa-
igen zweiten Wahlganges bis 18.00 Uhr ein-
gehen. 
Der Wahlbrief wird im Bereich der Deut-
schen Post AG ohne besondere Versen-
dungsform unentgeltlich für den Wähler 
befördert. Er kann auch bei der auf dem 
Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben 
werden.
Nähere Hinweise über die Briefwahl sind 
dem Merkblatt für die Briefwahl, das mit 
den Briefwahlunterlagen übersandt wird, 
zu entnehmen.

7. Wird die Erteilung eines Wahlscheines 
versagt, kann dagegen bis zum 16. August 
2016 bei der Gemeinde schriftlich oder 
durch Erklärung zur Niederschrift Ein-
spruch eingelegt werden.

Frankenberg/Sa., den 15.07.2016 

Thomas Firmenich, Bürgermeister

Informationen

Ärger über ungepflegte Gräber
Bei unserem diesjährigen Kontrollgang auf 
dem Friedhof Frankenberg stellten wir lei-
der wieder fest, dass immer noch Leute die 
Gräber ihrer Angehörigen verwildern lassen 
– sozusagen: „Begraben und Vergessen“.
Sie haben vergessen, dass sie beim Erwerb 
der Grabstätte verpflichtet sind, diese 
auch gärtnerisch in Ordnung zu halten und 
das für 20 bzw. 25 Jahre. Ungepflegte Grä-
ber zeugen von wenig Respekt vor den Be-
statteten und wenig Rücksichtnahme ge-
genüber den Empfindungen der anderen 
Friedhofsbenutzer.

Ist ein Zustand unhaltbar geworden, 
schreibt die Friedhofsverwaltung die Nut-
zungsberechtigten an und gibt ihnen drei 
Monate Zeit, das Grab in Ordnung zu brin-
gen. Diese Frist ist notwendig, da es mög-
lich sein könnte, dass jemand verreist oder 
erkrankt ist. Nach den 3 Monaten folgt eine 
weitere Aufforderung – und ein weiterer 
Monat Zeit. 
Geschieht in diesem Zeitraum nichts, be-
gehen Sie, werte Nutzungsberechtigten/ 
Verantwortlichen, eine Ordnungswidrig-
keit. In der Friedhofssatzung der Stadt 

Frankenberg/Sa. steht, dass derjenige ord-
nungswidrig handelt, der trotz einer 
schriftlichen Aufforderung der Stadt Fran-
kenberg/Sa. die Grabstätte vernachläs-
sigt. Dies kann mit einer empfindlichen 
Geldbuße geahndet werden. 
Lassen Sie es nicht so weit kommen und 
denken sie an ihre Bestatteten. Geben Sie 
ihnen ihren Respekt und ihre Würde zu-
rück.

Ihre Friedhofsverwaltung
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Die Stadt Frankenberg/Sa. bietet einen Kleinst-LKW-Kipper mit 
offenem Kasten der Marke Piaggio zum Verkauf.
Das Auto ist abgemeldet und kann für die Ersatzteilgewinnung 
genutzt werden. 
Daten: Piaggio S 85 Baujahr: 2001
Kraftstoff: Diesel Hubraum: 1371 cm³
Nutzlast: 680 kg 
Das Auto kann besichtigt werden. Dazu melden Sie sich bitte bis 
29.07.2016 im Städtischen Bauhof, Robert-Nestler-Straße 6, 
09669 Frankenberg, Telefon: Frau Krumbiegel 037206/2099 oder 
Herr Werner 037206/2576.
Schriftliche Angebote werden ebenfalls unter o.g. Adresse 
angenommen. 

Piaggio zu verkaufen

Bildung

Wirtschaft – Bildung – Kultur – Sport

Es wurde gelacht, geklatscht, gejubelt 
und auch ein bisschen geweint: Die Ver-
abschiedung der Viertklässler war zu-
mindest eine kleine Achterbahnfahrt der 
Gefühle. Im Stadtpark wurden die künfti-
gen Fünftklässler aus ihrer Grundschule 
– der Astrid-Lindgren-Grundschule Fran-
kenberg – entlassen. 
Die Viertklässler selbst, die Schulleitung 
und die musikalischen Gäste sorgten für 
eine stimmungsvolle Atmosphäre und ei-
nen würdigen Rahmen. Die Breakdancer 
der Klasse 4a schafften es mit ihrer Einla-
ge das Publikum mitzureißen. Lucy Sand-
ner verursachte bei den Zuhörern mit ih-
rem Gesang und Gitarrenspiel mehrere 
Gänsehautmomente. Felix Stirn begleite-

te die Verabschiedungszeremonie stilvoll 
am Klavier. Und letztlich sorgten die mit 
Bedacht gewählten Worte von Schulleite-
rin Jaqueline Sauer und Stellvertreterin 
Katrin Klaus für einige Schmunzler, wenn 
sie an einige Erlebnisse von und mit den 
Viertklässlern erinnerten.
Für besonders gute Leistungen wurden 
einige Schüler ausgezeichnet, erhielten 
für ihre guten Noten, ihr Engagement 
oder ihren Fleiß kleine Aufmerksamkei-
ten und viel Applaus. Eine besondere 
Ehre wurde den Mädchen und Jungen zu-
teil, die einen Notendurchschnitt bis 1,5 
erreicht hatten: Sie durften sich in das 
Erinnerungsbuch der Astrid-Lindgren- 
Grundschule eintragen.

Ein besonderes Dankeschön 
richtete die Schulleitung an die Eltern-
vertreter für ihren ehrenamtlichen Ein-
satz sowie an Frau Lorenz und Herrn 
Baldauf, die Piet eine nahezu barriere-
freie Beteiligung am Schulalltag ermög-
lichten.

Liebe Vierer!
Für euren Weg an den weiterführenden 
Schulen wünschen wir euch alles Gute. 
Wir sind sicher, dass ihr alle die künftigen 
Aufgaben meistern werdet. Und wir hof-
fen, dass ihr uns und eure Grundschule in 
guter Erinnerung behaltet!

Katrin Damm, im Namen aller Kollegen

Ein paar Tränen und viele gute Erinnerungen – 
Viertklässler feierlich verabschiedet

Die Viertklässler haben sich sportlich aus 
ihrer Grundschulzeit verabschiedet und 
damit vielleicht eine neue Tradition ins Rol-
len gebracht: Anlässlich der Frankenberger 
Kinder- und Jugendkulturtage hatten sich 
die Mädchen und Jungen der Klassenstufe 
4 der Astrid-Lindgren-Grundschule Ende 
Mai an einem Sportnachmittag beteiligt, 
und praktisch ganz nebenbei einige Diszip-
linen für die Erlangung des Deutschen 
Sportabzeichens absolviert. 
Mehr als 30 Kinder hatten an der von Ge-
meinschaftswerk Frankenberg und dem 
Kreissportbund Mittelsachsen organisier-
ten Veranstaltung teilgenommen, 28 Ab-
zeichen konnten zur Zeugnisausgabe an 
die sportlichen Teilnehmer ausgegeben 

werden. Zudem erhielten alle Kinder eine 
Urkunde. Um das Sportabzeichen in Gold, 
Silber oder Bronze erwerben zu können, 
müssen in den Disziplingruppen Ausdau-
er, Kraft, Koordination und Schnelligkeit 
bestimmte Werte erreicht werden. Auch 
ein Schwimmnachweis ist nötig.
Stolz präsentierten die Viertklässler am 
letzten Schultag ihr Abzeichen. Und stolz 
können die Mädchen und Jungen auch 
sein, denn mit den erworbenen Abzei-
chen kann sich die Schule beim Sportab-
zeichen-Wettbewerb des Deutschen 
Olympischen Sportbundes (DOSB) be-
werben. Die Vierer haben den Anfang ge-
macht, die Ablegung des Abzeichens 
könnte in den kommenden Jahren zu ei-

ner schönen Tradition werden. 
Maßgeblich beteiligt am Erfolg des Sport-
nachmittages war der Hort der Ast-
rid-Lindgren-Grundschule. Die Erzieher 
betreuten die Mädchen und Jungen bei 
den Wettbewerben und feuerten sie kräf-
tig an. Vielen Dank an das Gemeinschafts-
werk für das tolle Angebot, Dank an den 
Kreissportbund, der die Listen schnell be-
arbeitet hat und die Ausgabe der Sportab-
zeichen an die Viertklässler zum letzten 
Schultag möglich gemacht hat. Und vielen 
Dank an den Hort für die unkomplizierte 
Betreuung der Teilnehmer. Nächstes Jahr 
wollen wir wieder dabei sein!

Katrin Damm

Viertklässler verabschieden sich sportlich – 28 Sportabzeichen erworben
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Sommerfest-Hattrick bei den Windrädchen

Bereits zum dritten Mal in Folge veranstaltete der Elternrat der 
Kita „Windrädchen“, diesmal zusammen mit dem Bildungsverein 
Frankenberg/Sa. e.V., ein Sommerfest für die Kinder, ihre Eltern 
und zahlreiche Gäste. Nachdem die letzten zwei Jahre auf ein an-
deres Gelände ausgewichen werden musste, konnte dieses Mal 
das neugestaltete Außengelände genutzt werden. 

Nach einem lustigen Programm der Kids und ihren Erziehern hieß 
es Schatzsuche im Sandkasten. Schnell fanden die vielen fleißigen 
kleinen Schatzgräber den Schatz und stürmten danach die Hüpf-
burg und die Stationen mit den vorbereiteten sportlichen Spielen, 
aber auch die Schmink- und Bastelstraße.

Auch der Ortschaftsrat und der Bürgermeister waren begeistert, 
was Elternarbeit auf die Beine stellen kann. 

Wir bedanken uns bei allen Sponsoren und Helfern für die tatkräf-
tige Unterstützung.

Die Einnahmen werden nun über den Bildungsverein verwaltet 
und kommen wie auch die letzten Jahre den Kids und der Kita zu 
Gute.

Der Windrädchen-Elternrat

DRK Kindertagesstätte Sachsenburg

„Unsere Kindergartenzeit ist nun vorbei, schön war's und wir sa-
gen Goodbye“.

Am 27.05.2016 gab es in unserer Kindertagesstätte Heinzelmänn-
chen Sachsenburg ein großes Fest – das Zuckertütenfest.

Nach einer schönen Kindergartenzeit verabschieden sich acht Vor-
schüler.

Im Vorfeld gab es für uns einen Abschlusstag im Mittelalterdorf Blei-
berg in Sachsenburg.

Zum Zuckertütenfest versammelten sich Groß und Klein im Garten 
um nach dem Zuckertütenbaum zu schauen und tatsächlich: Es 
sind Zuckertüten gewachsen. Viele bunte kleine Tüten für jedes 
Kind eine. Aber nicht für uns Schulanfänger, wir mussten uns noch 
etwas gedulden.

Denn am Nachmittag fuhren wir nach Moosheim. Dort warteten 
die Alpakas auf uns und wir machten eine Trekkingtour durch den 
Nonnenwald.

Anschließend ging es mit der Feuerwehr Sachsenburg / Irbersdorf 
zum Kindergarten. Im Garten hatten sie für uns schon kleine Übun-
gen aufgebaut. Dann konnten die Kinder die großen Zuckertüten 
vom Zuckertütenbaum holen. Für jeden eine. Die Überraschung 
nahm kein Ende. In unserem Garten stand ein Pferd. Ein wunder-
schönes Holzpferd zum Hochklettern und für Phantasiereisen. Das 
war das Abschiedsgeschenk für unseren Kindergarten.

Nach dem gemeinsamen Abendbrot durften wir mit Petra und Ker-
stin im Kindergarten übernachten. Unsere Eltern schickten wir 
nach Hause, aber ein Gespenst schaute nach dem „Rechten“.

Liebe Mama, lieber Papa, liebe Erzieherinnen und liebe Ute, vielen 
Dank für die schöne Kindergartenzeit sagen

Josy, Felix, Sarah, Til, Valerie, Kevin, Elena, Julian

Und ein großes Dankeschön an unsere Erzieherin Kerstin Flade, an 
die Mitarbeiter des Bleiberg's, dem Alpakahof Moosheim, an die 
Bäckerei Flade und die Feuerwehr Sachsenburg / Irbersdorf

Auf diesem Weg möchten wir all denen danken, die zum Gelin-
gen unseres Zuckertütenfestes beigetragen haben.

Ein herzliches Dankeschön gilt der Familie Torsten Recht, die 
uns in gemütlicher Atmosphäre mit leckeren Speisen und Ge-
tränken versorgte. Der Hit für unsere Kids war die Hüpfburg 
und die Kutschfahrt mit den Pferden Kaja und Su. Danke auch 
der Reitlehrerin Christine, die den Kindern beim Kinderreiten 
so manches Kunststück entlockte.

Einen weiteren Höhepunkt verdanken wir Lennys Opa, Herrn 
Siegfried Hellwig, der mit seiner Kameradin Claudia Förster 
und den Kameraden Daniel Rohde und Tino Hocke von der 

Freiwilligen Feuerwehr Frankenberg unseren ABC-Schützen 
die Zuckertüten mit der großen Feuerwehr vorbei brachte.

Ich danke allen, dass sie in ihrer Freizeit dazu beigetragen ha-
ben, den Kindern ein unvergessliches Fest zu gestalten.

Unseren Schulanfängern Mia, Aylin, Michelle und Lenny aus der 
altersgemischten Gruppe Kunterbunt wünschen wir einen tol-
len Schulstart und viel Spaß beim Lernen.

Die Kinder der Gruppe Kunterbunt aus dem  
TAKA-TUKA-LAND und ihre Erzieherin Annette Wenzel

Zuckertütenfest der Gruppe Kunterbunt Taka-Tuka-Land

Pünktlich konnten die Mädchen und Jungen des Schulhor-
tes der Astrid-Lindgren-Grundschule ihre Blumentöpfe für 
das Stadtfest zurückgeben. Wir beteiligten uns an der von 
der Kultur GmbH ins Leben gerufenen Aktion: Blumentöp-
fe für das Stadtfest künstlerisch zu gestalten. Diese künst-
lerische freie Entfaltung passte genau in unser Hortkon-
zept und wurde begeistert von allen Hortkindern 
angenommen. Jede Gruppe durfte einen Topf nach seinen 
Ideen kreieren. Und siehe da: In kürzester Zeit entstanden 
die tollsten Kunstwerke. Es musste nur eine hausinterne 
Regel beachtet werden. Alle Motive sollten etwas mit un-
serem Namen Astrid Lindgren zu tun haben. Wir wollten 
damit einzigartig sein. Doch bei der Abgabe der Töpfe kam 
uns ein Schmunzeln ins Gesicht. Auch die Kita Taka-Tuka- 
Land hatte diese Idee. Somit werden jetzt viele Pippis, 
kleine Onkels und mehrfach Herr Nilsson zum Stadtfest 
und später zur Landesgartenschau vertreten sein. 

Ines Klein, Hortleiterin

Blumentöpfe für das Stadtfest
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Freitag, 22.07.2016, 19.00 Uhr  
„Russischer Abend“ im Stadtparkgarten 
mit Sergej Himera und Vera Minakova 

Erleben Sie einen Abend mit Weisen von 
„Mütterchen Russland“, dargeboten von 
einem exzellenten Kenner der russischen 
Folkloremusik. Genießen Sie nicht nur den 
gut gekühlten Wodka, sondern auch aus-
gesuchte Spezialitäten der traditionellen 
russischen Küche.
VVK: 7,50 € / AK: 8,50 €

Freitag, 12.08.2016, 19.00 Uhr
WEINABEND im Stadtparkgarten  
mit der Hot & Blue-Jazzband

Das traditionsreiche Weingut „Freiherr von 
Gleichenstein“ liegt in einer der schönsten 
und wärmsten Regionen Deutschlands, in-
mitten zahlloser Weinberge und umgeben 
von einer reizvollen, ursprünglichen Natur 
am Kaiserstuhl. Hier wachsen überwie-
gend die klassischen Burgundersorten 
Spät-, Grau- und Weißburgunder, sowie 
Muskateller, Chardonnay und Müller- 
Thurgau. Das Familienunternehmen kann 
auf eine fast 400-jährige Geschichte zu-
rückblicken. 

Die Musik der „Hot & Blue-Jazzband“ ist 
angelehnt an den Jazz der 20er und 30er 
Jahre mit eigenen Arrangements und Im-
provisationen. Der besondere Sound ent-

steht durch das Sopransaxophon als Füh-
rungsstimme und durch den variablen 
Einsatz von  Klarinetten und Saxophonen.
VVK: 7,50 €/ AK: 8,50 €

Freitag, 26.08.2016, 19.00 Uhr 
Frankenberger Sommernacht im 
Stadtparkgarten

Der Stadtparkgarten verwandelt sich in 
ein Karibik-Paradies. Genießen Sie in einer 
lauen Sommernacht leckere Cocktails,  
typische Musik aus der Karibik und heiße 
Tänzerinnen von SamBrasil. Freunde des 
Salsa-Tanzes kann nichts mehr auf den 
Plätzen halten, wenn DJ Frank Görtler die 
heißen Rhythmen spielt. 
VVK: 7,50 € / AK: 8,50 €

Mittwoch, 31.08.2016, 15.00 Uhr 
Frankenberger Sommerkränzʼl:  
„Pippi and the 50ʼs Boy“

„Pippi and the 50ʼs Boy“ – die Rocking and 
Rolling Oldie Show, die wilden 50er und 
60er Jahre sind vorbei. Ihre Musik jedoch 
lebt in den Generationen danach uner-
reicht immer und immer weiter. War da-
mals nicht der Bossa Nova schuld daran, 
dass man rote Lippen küssen und die Ba-
dehose einpacken musste, wenn es mit 
dem Honolulu Strandbikini an den Wann-
see ging und man keine Schokolade essen 
sollte, wenn man eigentlich lieber einen 
Mann haben wollte?
Ja, das waren eben noch Zeiten, doch „Pip-
pi and the 50ʼs Boy“, sozusagen die Ur-Ur-
Enkel des RockˈnˈRoll, entführen Sie mit 
Volldampf, Petticoat, viel Spaß und fetzi-
ger Musik zurück in die 50er und 60er Jah-
re. Come on, lets Twist again.
VVK: 7,50 € / AK: 8,50 €

VORSCHAU SEPTEMBER

Freitag, 09.09.2016, 19:30 Uhr
Die Bierhähne – Neue Show 2016: „Die 
Herren der Ringe“
Erleben Sie die Bierhähne in ihrer neuen 
Bühnenshow, wo sie erkennen werden, 
dass es gute Fette und auch schlechte Fet-
te gibt, aber die Bierhähne mit Sicherheit 
zu den „guten Fetten“ gehören, denn Sie 
sind nicht umsonst „Die Herren der Ringe“!
VVK: 27,00 Euro, AK: 30,00 Euro

Donnerstag, 15.09.2016, 19:30 Uhr  
MULTIVISIONSSHOW: Amazing Thailand
Sonne, Strand und Meer. Thailand ist eines 
der beliebtesten Fernreiseziele der Deut-
schen. Die Freundlichkeit und Warmher-
zigkeit der Thais ist legendär. Eine Einla-
dung, die Farbenfreude und Mystik des 
asiatischen Landes kennenzulernen oder 
Urlaubserinnerungen aufzufrischen.
VVK/ AK: 10,00 €, erm. 9,00 €

KARTENVORVERKAUF:
Veranstaltungs- und Kultur GmbH 
Frankenberg/Sa.
Markt 15, Frankenberg (im Rathaus)
Tel.: 03 72 06 / 56 92 515 
E-Mail: ticket@stadtpark-frankenberg.de

Öffnungszeiten:
Mo.  9.00 – 12.00 und 13.00 – 15.30 Uhr
Di./Do.  9.00 – 12.00 und 13.00 – 17.30 Uhr
Mi./Fr.  9.00 – 12.00 Uhr

Online unter www.stadtpark-frankenberg.de

Veranstaltungs- und Kultur GmbH Frankenberg/Sa.

Kultur
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Mühlbachs Kinder- und Jugendgruppe ging mit einer kleinen 
Mannschaft von zehn Athleten an den Start der Kreis-Kin-
der-und-Jugendspiele am 10./11./12. Juni 2016. Hierbei sammel-
ten Sie 13 Medaillen und 5mal Platz 4! Das ist ein großartiges Er-
gebnis. Alle Sportler gaben sich in Freiberg auf dem Platz der 
Einheit große Mühe, ob bei der Erwärmung, der Überbrückung der 
manchmal langen Wartezeit zwischen den einzelnen Wettbewer-
ben und natürlich bei den Wettkämpfen selbst. Mit viel Disziplin 
mussten sich auch die Jüngsten selbständig erwärmen, die Eltern 
oder Großeltern ihnen die Getränke und Spikes hinterhertragen, 
damit sie pünktlich mit allem Notwendigen an der Wettkampfstät-
te standen. Vielen Dank für die Unterstützung! Herausragende Er-
gebnisse an diesem Wochenende waren gleich am Freitag Richard 
Roßbergs und Toni Mallacks Hochsprung (1,30 m und 1,60 m), be-
lohnt mit Bronze und Gold, und Tonis 200-m-Zeit von 24,32 s, die 
für Silber reichte. Ebenso die vierten Plätze von Tamina Uhlemann, 
Stephanie Hoffmann und Richard im Hochsprung bzw. im alles ab-
fordernden 800-m-Lauf. Am Sonnabend waren die Kleinen am 
Start. Theo Lagatz holte gleich im Ballwurf Bronze, später gewann 
er Gold im Hochsprung und noch einmal Bronze  über 800 m. Janek 
Nowak ging über 50 m, Weit, Ball und 600 m an den Start und konn-
te sich in allen Disziplinen den Silberplatz holen! Auch Tilman Mil-
de gelang im Ballwurf mit 21,40 m eine ordentlicher Weite, er freu-
te sich außerdem über neue Bestleistungen im Weitsprung und im 
Sprint. Am Sonntag standen wieder die „alten Hasen“ auf der Tar-

tanbahn. Toni errang je eine Bronzemedaille im 100-m-Lauf und im 
Weitsprung, Richard freute sich über Bronze im Weitsprung. Im 
letzten Wettkampf der Spartakiade versuchte Richard im Ku-
gelstoßen sein Glück, lag bis zum fünften Versuch auf dem Bron-
zerang, musste sich dann aber mit Platz vier begnügen. Nach einer 
kurzen Phase der Enttäuschung wird auch er sich über die Weite 
von 8,42m freuen. 

Corinna und Rolf Weinhold, Sportverein Mühlbach

Sport

Organisiert wurde die Mini Fußball EM vom SV Barkas Franken-
berg. Es war eine Freude dem bunten Treiben der Fußball begeis-
terten Kinder- und Jugendlichen zu zuschauen. Alle Achtung den 
Organisatoren vor und hinter den Kulissen. Perfekt – Hut ab. Merci 
Sportfreund Krumbiegel, Sportfreund Paul, Trainer, Mannschafts-
leitern und Fans aus Nah und Fern. Es gab auch Tränen, wenn eine 
Mannschaft verloren hatte. Selbst Vati und Mutti konnten nicht 

trösten. Aber auch ein Ballack, Ducke oder Ronaldo und wies sie 
alle heißen, waren bestimmt nach einer Niederlage enttäuscht. 
Ich glaube die angereisten Mannschaften aus sieben Bundeslän-
dern haben einen positiven Eindruck aus der Seestadt mit nach 
Hause genommen.
Tschüss bis zum WM Turnier 2018

Die F-Jugend-Kicker von SV Barkas Frankenberg

Natürlich mittendrin – Frankenberg(er) Informationen

Gratulation an die Jubilare

Wir gratulieren nachträglich unseren Jubilaren

aus Frankenberg
Frau Inge Herold zum 80. Geburtstag am 25.06.2016
Frau Gerda Schreiter zum 75. Geburtstag am 26.06.2016
Frau Gisela Grünheid zum 70. Geburtstag am 27.06.2016
Frau Gudrun Heldt zum 75. Geburtstag am 30.06.2016
Herrn Werner Beckmann zum 80. Geburtstag am 01.07.2016
Frau Ilse Günther zum 80. Geburtstag am 01.07.2016
Frau Gisela Falk zum 75. Geburtstag am 02.07.2016
Herrn Apostolos Kapatselis zum 70. Geburtstag am 06.07.2016
Frau Eva Rupf zum 80. Geburtstag am 07.07.2016
Frau Paula Schinke zum 85. Geburtstag am 07.07.2016
Herrn Günter Kreisig zum 80. Geburtstag am 08.07.2016
Frau Margit Franke zum 75. Geburtstag am 09.07.2016
Herrn Bernd Jehmlich zum 70. Geburtstag am 09.07.2016
Herrn Gerhard Nestler zum 75. Geburtstag am 09.07.2016
Frau Inge Enge zum 75. Geburtstag am 10.07.2016

Frau Karin Timmel zum 75. Geburtstag am 10.07.2016
Frau Ingeburg Hofmann zum 85. Geburtstag am 11.07.2016
Herrn Horst Ullrich zum 85. Geburtstag am 11.07.2016
Frau Gerlinde Richter zum 80. Geburtstag am 12.07.2016
Frau Helga Dummer zum 85. Geburtstag am 14.07.2016
Herrn Florian Geyer zum 85. Geburtstag am 14.07.2016
Frau Sigrid Berger zum 85. Geburtstag am 15.07.2016
Frau Irene Steiger zum 75. Geburtstag am 15.07.2016

aus Dittersbach
Frau Gina Steglich zum 70. Geburtstag am 03.07.2016
Frau Ruth Gröger zum 90. Geburtstag am 12.07.2016 

aus Mühlbach/Hausdorf
Herrn Theo Glaßmann zum 75. Geburtstag am 11.07.2016

aus Irbersdorf
Frau Waltraut Klose zum 75. Geburtstag am 12.07.2016

Saisonhöhepunkt beschert Mühlbachs Sportlern 13 Medaillen

Janek Nowak mit seiner Medaillensammlung und den Kreismeister Theo 
Lagatz beim Hochsprung

Ein buntes Europa-Fußballfest in Mini-Format erlebte Frankenberg 
am 25. und 26. Juni 2016 auf der Jahnkampfbahn
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Aus den Ortsteilen

Standesamtliche Nachrichten

 Geburten:
17.06.2016 Lasse Sven Rau
23.06.2016 Maria-Sophie Primo
25.06.2016 Ole Fenk
26.06.2016 Luna Marie Ehrlich

 Lebenspartnerschaft:
25.06.2016 Ina Wolf geb. Thieme und Yvonne Röpke,  

Mühlbergring 68, OT Mühlbach, 09669 Frankenberg/Sa.

 Eheschließungen:
25.06.2016 Maria Reyer und Marcel Dahms,  

Hermann-Fischer-Straße 4, 09669 Frankenberg/Sa.
02.07.2016 Julia Karoline Weiß und Marco Schmeer,  

Rathausgasse 4, 09669 Frankenberg/Sa.
02.07.2016 Dorit Müller und Silvio Reichelt,  

Feldstraße 3, 09669 Frankenberg/Sa.

 Sterbefälle:
17.05.2016 Kurt Reiner Morgenstern, 65 Jahre, Sachsenstraße 30, 

09669 Frankenberg/Sa.
09.06.2016 Lotte Anneliese Einert geb. Gerstenberger, 89 Jahre, 

Einsteinstr. 2, 09669 Frankenberg/Sa.
11.06.2016 Gudrun Ines Werrmann geb. Schumann, 56 Jahre, 

Einsteinstr. 37, 09669 Frankenberg/Sa.
17.06.2016 Ludwig Bergmann, 74 Jahre,  

Kopernikusstr. 1, 09669 Frankenberg/Sa.
17.06.2016 Peter Paulsen, 71 Jahre,  

Lerchenstr. 12, 09669 Frankenberg/Sa.
28.06.2016 Elfriede Margot Krahnert geb. John,  

Kirchgasse 5, 09669 Frankenberg/Sa.
29.06.2016 Wilhelm Jürgen Despang, 75 Jahre,  

Hauptstraße 19, 09669 Frankenberg/Sa. OT Irbersdorf
29.06.2016 Robert Hermann Ulrich Naumann, 74 Jahre,  

Einsteinstraße 2, 09669 Frankenberg/Sa.
03.07.2016 Hildegard Elfriede Möbius geb. Weimert,  

Hainichener Straße 10, 09669 Frankenberg/Sa. 
 Ute Nebe, Leiterin Standesamt

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
als Ortsvorsteher des Ortsteiles Mühlbach/
Hausdorf lade ich Sie zur öffentlichen Sit-

zung des Ortschaftsrates für Mittwoch, den 20.07.2016, um 
19.00 Uhr in die Gaststätte „Am Mühlberg“ recht herzlich ein.

Themen:
1. Informationen Stand „ Color Tex“
2. Informationen Stand Anträge „Tempo 30“
3. Information Stand Dorffest
4. Bürgerfragestunde

Heiko Heilmann, Ortsvorsteher

Die Freilegung und die Gestaltung des alten Mundloches „Segen 
Gottes Erbstolln“, aufgefahren 1582 in Obermühlbach, haben 
begonnen.
Hier soll nach Fertigstellung an die Geschichte des Bergbaus in 
unserer Region erinnert werden. Unter Anleitung von Christian 
Dageförde legten sich Günter Adam und Dieter Zimmermann 
mächtig ins Zeug und so kann man jetzt schon einen großen 
Fortschritt erkennen.
Ein besonderer Dank geht an Dirk Sauer und seinen Mitarbeiter 
Martin Schmidt, die uns hierbei mit Technik und Manpower un-
terstützt haben.

Heiko Heilmann, Ortsvorsteher

Bürgerinformation

Einladung Information

Diese ungiftige Kornnatter wurde am 
Nachmittag des 3. Juli bei einem Einsatz 

der Feuerwehr in der Einsteinstraße si-
chergestellt. Eine Bewohnerin hatte sie auf 
ihrem Balkon entdeckt und entsprechend 
die Rettungsleitstelle alarmiert.
Die Kameraden konnten sie einfangen und 
haben sie auf den Namen Heidrun getauft. 
Zwischenzeitlich konnte sie in einem Tier-
heim, welches auf Reptilien spezialisiert 
ist, untergebracht werden.
Wer kennt den Besitzer der Schlange oder 
wer vermisst sie? Falls sich kein Besitzer 
findet, wird die Schlange Heidrun durch 
das Tierheim vermittelt.
Anfragen/Kontakt Ordnungsamt: 
037206/64-171

Ramona Busch, Sachgebietsleiter 
Bürgerservice / Ordnungsamt

Kornnatter gefunden
Sehr geehrte Leser, liebe Kinder,
nach dem Umzug der Kinderbibliothek in-
nerhalb des Bildungszentrums vom 3. Ge-
schoss ins Erdgeschoss (ehemaliger Treff-
punkt) gelten ab 18.07.2016 folgende 
Öffnungszeiten:

Für die Schüler innerhalb des Hauses:
Mo., Di., Do. und Fr.: 12.00 – 17.00 Uhr 
Mi.: geschlossen.

Für die Öffentlichkeit: 
Di. und Do.:  14.00 – 17.00 Uhr 
Mi.: geschlossen.
Die Tür am Haupteingang steht ab 14.00 
Uhr offen.

Dana Brode, Fachbereichsleiterin  
Museen / Bibliotheken

Kinderbibliothek Frankenberg
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Vereinsbeiträge

Lehrgang „Rotkreuzkurs 
Erste-Hilfe-Ausbildung“  

Am Sonnabend, dem 13. August 2016 fin-
det von 08. – 15.30 Uhr im DRK-Schu-
lungsraum Frankenberg, Haus der Vereine, Bahnhofstr. 1, 
der nächste Lehrgang „Rotkreuzkurs Erste-Hilfe-Ausbil-
dung“ für Führerscheinbewerber und betriebliche Ersthel-
fer statt. 

Interessenten können sich über folgende Internet-Seite  
anmelden: www.dl-hc.drk.de oder telefonisch in der 
DRK-Kreisgeschäftsstelle unter 037207/6890.

Detlev Brantl, 
Vorsitzender des DRK-Ortsvereines

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der Di-
akonie Flöha e.V., hat das Seniorenhaus „Im Sonnenlicht“ am 
15.06.2016 Bewohner, Angehörige, Kooperationspartner, Kollegen 
und ehemalige Mitarbeiter zum Sommerfest eingeladen.
Es sind ca. 300 Personen unserer Einladung gefolgt. Im Garten wur-
de ein großes Zelt aufgebaut und der Saal vorbereitet und ge-
schmückt. Wir hofften und bangten, ob uns der Wettergott gnädig 
gestimmt ist und ja, kurz vor Beginn des Festes zeigte sich die Son-
ne und es wurde ein schöner Nachmittag.
Nach einer kurzen Begrüßung durch Frau Neumann traten Kinder 
der Kindertagesstätte „Windrädchen“ aus Mühlbach auf und das 
sogar zweimal. Zuerst im Saal und dann noch einmal im Garten vor 
dem Zelt, da auch dort viele Gäste saßen. Musikalisch unterstützte 
uns Herr Thiel. Zu den Klängen des Posaunenchores ließen wir 

Luftballons mit vielen Wünschen steigen. Herr Professor Knaller 
zeigte sein Können im Formen von Luftballons, was Groß und Klein 
erfreute und fast jeder ging mit einem kleinen Präsent nach Hause. 
Die Trommelgruppe Grünhainichen sorgte für einen stimmungs-
vollen Abschluss.
Für das leibliche Wohl sorgte unser Küchenteam, unterstützt wur-
den sie durch Mitarbeiter des Hauses, die fleißig Kuchen gebacken 
haben, den Kuchenstand, den Eiswagen betreuten oder später am 
Grill standen und 190 Bratwürste und über 250 Steaks grillten. Vie-
len Dank an unsere fleißigen Helfer und Mitwirkenden.
Bedanken möchte ich mich auch für die mitgebrachten Präsente 
und denke, es war für alle ein gelungener und schöner Nachmittag.

Katharina Neumann
Heimleiterin

Innerhalb von wenigen Wochen konnten wir in unserem Pflegeheim 
zwei seltene Hochzeitsfeiern ausrichten. Bereits am 19.05.2016 fei-
erten unsere beiden Bewohner Ingeburg und Kurt Schubert ihr 
großes Fest – die Eiserne Hochzeit, zu dem sie einige Bewohner 
und ganz viele Gäste aus Nah und Fern zum Feiern einluden.
Knapp 4 Wochen später, am 21.06.2016 stand schon der nächste 
große Hochzeitstag in unserem Kalender. Unser Heimbewohner 
Harry Liebhaber hatte für seine Ehefrau Rosemarie eine Herztor-
te zur Diamantenen Hochzeit bestellt. 
Punkt 10.00 Uhr (zeitgleich wie vor 60 Jahren) kam seine Ehefrau 
Rosemarie zur Feier in unser Haus. Das Diamantene Paar erzählte 
von seinem Polterabend und der Hochzeit, die beide schon damals 
hier in Frankenberg feierten. Mit ihren Gästen ließen sie sich die 
„Hochzeitstorte“ schmecken und stießen auf viele weitere glückli-
che gemeinsame Jahre an. 

B. Dittrich, stellv. Heimleitung

Die Firma Gunter Hüttner + Co. GmbH Bauunternehmung führt in 
Frankenberg/Sa. im Auftrag des ZWA-Hainichen, eins energie und 
der Stadt Frankenberg Baumaßnahmen durch. 

Im Zuge der nächsten Bauphase wird ab dem 11.07.2016 bis 
30.09.2016 auf der Hainichener Straße/Schloßstraße eine Einen-
gung der Fahrbahn ausgeführt, wobei beide Fahrtrichtungen er-

halten bleiben. Die Ausfahrt aus der Gartenstraße aus Richtung 
August-Bebel-Straße muss gesperrt und als Sackgasse beschildert 
werden.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

GUNTER HÜTTNER + Co. GmbH 
BAUUNTERNEHMUNG

Hochzeitsfeiern im Seniorenpflegeheim 
„Am Rittergut“

Baumaßnahmen in Frankenberg/Sa.

Mit der Einführung der „Brötchentaste“, am 18.07.2016, am Park-
scheinautomat auf dem Markt, wird gleichzeitig auch eine neue 
Parkordnung auf der Marktinnenfläche eingeführt. Ein Teil der 
Marktinnenfläche wird abgetrennt und auf diesem Teilstück wer-
den neue KFZ-Stellplätze markiert. Für die restliche Marktfläche 
besteht dann, außer für Lieferfahrzeuge, Einfahrverbot. Die Zu- 
und Ausfahrt zu den neuen Stellplätzen erfolgt vor dem ehemali-
gen Hotel „Zum Roß“. Für die neuen Stellplätze gilt ebenfalls die 
Regelung mit der „Brötchentaste“, ansonsten sind sie Gebühren-
pflichtig. Wie bisher besteht Donnerstags, wegen der Durchfüh-
rung des Wochenmarktes, auf der gesamten Marktinnenfläche 
Halteverbot.

Neue Parkordnung auf dem Markt

Sommerfest im Seniorenhaus „Im Sonnenlicht“

Rathaus ehem. Roß

Markt

Apo-
theke

vorhandener 
Parkstreifen

Pflanzkübel

Treppen Ein-/AusfahrtDurchfahrt für 
Wochenmarkt

Straßenlampe

vorhandener Parkstreifen

Baderberg
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Garten abzugeben!
 
Im Kleingartenverein Hammertal e.V. wird 
in Kürze ein Garten frei. Nähe Stadtpark, 
mit Gartenlaube, Elt- und Wasseranschluß.

Interessenten melden sich bitte unter Tel. 
0151 - 16590870

 
Mirko Welz, Vereinsvorsitzender

Der Frankenberger Rassekaninchenzüch-
terverein traf sich turnusgemäß am Don-
nerstag, dem 30. Juni 2016, zur Vereinsver-
sammlung, um die nächsten Aufgaben des 
Vereins auf dem Weg zur Landesgarten-
schau zu beraten.
Zur Freude aller anwesenden Mitglieder 
und Gäste nahm sich der Bürgermeister 
unserer Stadt Frankenberg, Herr Thomas 
Firmenich, die Zeit, um als Gast an der  
Vereinsversammlung teilzunehmen und 
wohnte der Vereinsversammlung von An-
fang bis Ende bei.
Mit Interesse und Aufmerksamkeit verfolgte 
der Bürgermeister den Gedankenaustausch 
der Mitglieder zu den anstehenden Aufgaben 

sowie der sich anschließenden interessan-
ten Tierbesprechung. Mit anerkennenden 
Worten würdigte der Bürgermeister das 
Schaffen der Vereinsmitglieder und ermutig-
te diese zugleich, mit ihren guten Ideen und 
dem entsprechenden Elan, den er hier ge-
spürt habe, an der weiteren Vorbereitung der 
Landesgartenschau mitzuwirken.
Anhand der geführten Diskussion wurde 
deutlich, dass die Vereinsfreunde des  
hiesigen Kaninchenzüchtervereins gewillt 
sind, einen würdigen Beitrag zur Mitgestal-
tung dieses vor uns liegenden Höhepunk-
tes zu leisten.
Es versteht sich von selbst, dass die Anwe-
senheit des Bürgermeisters eine willkom-

mene Gelegenheit war, um auch Probleme 
anzusprechen, welche einer noch verbes-
serten Vereinsarbeit mitunter noch im 
Wege stehen.
In diesem Zusammenhang wurde an die 
Bereitstellung eines geeigneten Ausstel-
lungsobjektes gedacht, in dem nach Jah-
ren der Abstinenz in Frankenberg wieder 
einmal eine Kreis- oder Landesschau 
durchgeführt werden kann.

Insgesamt war diese Vereinsversammlung 
ein guter Tag für den Frankenberger Kanin-
chenzüchterverein.

W. Erdtel, Mitglied des Vorstandes

Ferienaktionen des Gemeinschaftswerks 
Frankenberg/Sa. e.V. und der Schulsozial-
arbeiter der Erich-Viehweg-Oberschule 

Wir bitten um Anmeldung

4. Ferienwoche
19.07.2016 
Besuch „Sonnenlandpark“ 
Start: 10.00 Uhr Jugendclub bis 18.00 Uhr 
Kosten: ALLinklusive 10,00 Euro

21.07.2016 
Ausflug nach Chemnitz & Besuch  
Spielemuseum  
Start: 10.00 Uhr Jugendclub  bis 18.00 Uhr 
Kosten: 10,00 Euro inkl. Fahrtkosten

5. Ferienwoche
26.07.2016  
Inlineskaten, Besuch der Wasserskianlage 
Rossau, Beachvolleyball
Start: 10.00 Uhr Jugendclub bis 16.00 Uhr 
Kosten: 5,00 Euro
28.07.2016 
Badetag in Oederan 
Start: 10.00 Uhr Jugendclub bis 16.00 Uhr 
Kosten: 2,00 Euro + Eintritt

6. Ferienwoche
02.08.2016  
Sporttag in der EVOS 
Start: 10.00 Uhr Jugendclub bis 16.00 Uhr 
Kosten: 2,00 Euro 

04.08. zu 05.08.2016  
Motto-Party im Jugendclub mit Übernach-
tung – „Der Club wird zum Campingplatz“ 
Start: Donnerstag 17.00 Uhr Jugendclub 
bis Freitag 11.00 Uhr 
Kosten: 3,00 Euro
Ihr wollt in den Ferien aktiv sein? Dann füllt 
schnell die Einverständniserklärung mit 
euren Eltern aus, gebt sie im Kinder- und 
Jugendclub oder im Schulclub der EVOS ab 
und schon seid ihr dabei.
Wir freuen uns auf euch!
Der Jugendclub hat in den Ferien jeweils 
Montag, Mittwoch und Freitag 14.00 bis 
19.00 Uhr (Freitag 20.00 Uhr) geöffnet.

Sommerferienaktionen vom 27.06. bis 05.08.2016

Sie waren zum 16. März 2016 zur satzungs-
gemäßen Mitgliederversammlung für das 
Jahr 2016 eingeladen worden. Die teilneh-
menden Mitglieder konnten keinen neuen 
Vorstand laut Satzung wählen, weil der 
bisherige Vorstand nicht mehr kandidierte 
und weil sich trotz der Ankündigung der er-
forderlichen Vorstandswahl keine Kandi-
daten zur Wahl stellten. Der scheidende 
Vorstand stellte deshalb, wie ebenfalls mit 
der Einladung angekündigt, den Antrag auf 
Auflösung des Vereines mit der Begrün-
dung, dass die satzungsgemäßen Ziele des 
Vereins aus heutiger Sicht nicht mehr ver-
wirklicht werden können. Dazu gab es eine 
angeregte Diskussion, an deren Ende eine 
Mehrheit der Teilnehmer sich dafür aus-

sprach, dem Vorschlag des Bürgermeisters 
zu folgen, nach welchem bis Ende Juni 
2016 nach Kandidaten für einen neu zu 
wählenden Vorstand Ausschau gehalten 
werden solle. Herr Firmenich stellte in Aus-
sicht, geeignete Kandidaten finden zu kön-
nen. Deshalb wurde die Mitgliederver-
sammlung mit einem Beschluss beendet: 
Es wird für die zweite Julihälfte eine neue 
Mitgliederversammlung einberufen, wel-
che entweder einen neuen Vorstand wählt, 
oder, wenn eine Vorstandswahl – aus wel-
chen Gründen auch immer – nicht zu ei-
nem satzungsgemäßen Ergebnis führt und 
damit der Verein keinen Vorstand hätte, 
über den Fortbestand des Vereines bzw. 
eine Auflösung abstimmt.

Damit allen Vereinsmitgliedern die Mög-
lichkeit gegeben ist, an dieser außer- 
ordentlichen Mitgliederversammlung teil-
zunehmen, erfolgt hiermit eine öffentli-
che Einladung für Dienstag, den 26. Juli 
2016 um 19.00 Uhr in die Aula des Mar-
tin-Luther-Gymnasiums Frankenberg, 
Haus II Humboldtstraße.
Interessierte Bürger Frankenbergs ein-
schließlich seiner Ortsteile sind aufgerufen 
und eingeladen, sich an der Vereinsarbeit 
zu beteiligen und vielleicht auch durch Mit-
arbeit im Vorstand die Vereinsziele neu zu 
gestalten. 
Mit freundlichen Grüßen

Heinrich Dittrich, für den Vorstand

Liebe Mitglieder des Förderkreises für das Krankenhaus/Gesundheitszentrum Frankenberg/Sa. e.V.!

Prominenter Besuch zur Vereinsversammlung

sucht für die Schlachthofklause in der 
Schlachthofstraße ab sofort einen neu-
en Pächter. Wir würden uns freuen, wenn 
jemand dafür Interesse zeigt. Weitere 
Informationen erhalten Interessenten in 
einem persönlichen Gespräch. 

Kontaktaufnahme: 
Siegfried Kummer
Thomas-Rockard-Straße 11
09669 Frankenberg/Sa.
Tel. 037206/4608

Die Gartensparte Schlachthof e.V. Frankenberg
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Gott kennen lernen: Glaubenskurs 
ab 8. September 2016 in Frankenberg – www.kurse-zum-glauben.de 
jederzeit im Internet – www.online-glauben.de 

Gottes Liebe feiern: Gottesdienste 
Gottesdienste in der St.-Aegidien-Kirche – sofern nicht anders vermerkt

 gleichzeitig Kindergottesdienst für Kinder ab 4 Jahren
Eltern-Kind-Raum mit Tonübertragung

Sonntag, 17. Juli – 8. Sonntag nach Trinitatis
 9.30 Uhr  Gottesdienst mit Predigt
   17.00 Uhr  Orgelkonzert REGERtöne mit Fahrradkantor  
  Martin Schulze

Sonntag, 24. Juli – 9. Sonntag nach Trinitatis
 9.30 Uhr  Gottesdienst mit Predigt und Abendmahl

Sonntag, 31. Juli – 10. Sonntag nach Trinitatis
 17.00 Uhr  Gottesdienst mit Predigt

St.-Aegidien-Kirchgemeinde  
Frankenberg

Kirchennachrichten

Wir laden herzlich ein zu unseren Gottesdiensten

Sonntag, 17.07., 10.30 Uhr 
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl in Langenstriegis

Sonntag, 24.07., 10.30 Uhr 
Gemeinsamer Gottesdienst zum Jugendfestival BIETZ  
in Pappendorf

Sonntag, 31.07., 9.00 Uhr 
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl in Bockendorf

Kirchgemeinde Bockendorf-Langenstriegis Gottesdienste der Kirchgemeinde  
Seifersbach im Juli 2016 

03.07.2016 10.00 Uhr Regionalgottesdienst – Mittweida
10.07.2016 08.30 Uhr Gottesdienst – Seifersbach  
17.07.2016 08.30 Uhr Gottesdienst – Sachsenburg
24.07.2016 08.45 Uhr Gottesdienst – Rossau
31.07.2016 08.45 Uhr Gottesdienst – Sachsenburg
07.08.2016 10.00 Uhr Regionalgottesdienst – Mittweida
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Inhaber Patrik Brunn
Chemnitzer Straße 17
09669 Frankenberg/Sa.
Tel.: 03 72 06 / 7 37 11
Fax: 03 72 06 / 8 47 01
Internet: www.reisebuero-brunn.de
E-Mail: Fun@reisebuero-brunn.de

Bestpreis-Bus-Reisen September/Oktober
10.09.16 » 8 Tage Kroatien Insel Krk  ab 498 Euro

19.09.16 » 6 Tage Südtirol Erntedankfest, AI 498 Euro

03.10.16 » 2 Tage Technik & Raumfahrt 
    Museum Speyer und Sinsheim, 
    Ü/F, 2x Eintrittsticket 218 Euro

Noch mehr tolle Reiseangebote aus der 

TV-Werbung unter www.reisebuero-brunn.de.

Viel Spaß und einen schönen Urlaub!

WOHLFÜHLURLAUB

2016
REISEBÜRO

NIEDERWIESA

03726/71 28 47
0172/946 38 39

www.happyday-reisen.de

SAARLAND MIT CHARME
- willkommen im sonnigen Südwesten -

10. - 15. August 2016 | 554,- EUR

STETTINER HAFF
24. - 30. August 2016 | 649,- EUR

EXCLUSIVE BUSREISEN

HAMBURG & MUSICAL

02. - 04. September 2016 | 259,- EUR
& 



AmtsblAtt FrAnkenberg/sA. | nr. 13 | 15.07.2016 23



AmtsblAtt FrAnkenberg/sA. | nr. 13 | 15.07.201624

w
w

w
.ih

r-
zu

-h
au

se
.d

e
©

 M
on

ke
y 

Bu
si

ne
ss

 –
 fo

to
lia

.c
om

 Kostenfreie Vermietungshotline:

0800 09669 21
Humboldtstr. 21 · 09669 Frankenberg/Sa. · 037206 50610

Å Vermietung
Å Verwaltung
Å Verkauf

im Oli-Park in Lichtenau

Tel.: 03 72 08 - 8 39 27

Öffnungszeiten:
Mo. 13.00 – 18.30 Uhr
Di. – Fr. 9.00 – 18.30 Uhr
Sa. 9.00 – 13.00 Uhr
Hausbesuche möglich.

Unser Team
v.l.n.r. hinten: Nancy, Ines, Bianka

vorn: Bärbel, Jenni

Unsere Angebote für Sie:

Donnerstag 
DAMEN 
schneiden + fönen 22,–  

Freitag 

FARBTAG auf alle Farben

gibt es 2,50  Rabatt

D

Montag 

KINDERTAG 

Schnitt 7,–  
Dienstag 

HERRENSCHNITT 

8,–  

Kirchgasse 8 · 09669 Frankenberg/Sa.
Tel.: 03 72 06 / 8 86 00 · www.awg-frankenberg.de
E-Mail: info@awg-frankenberg.de

Geschäftszeiten: 
Mo. – Do. 7 – 12 und 13 – 17 Uhr 
Fr.             7 – 12 Uhr

Allgemeine Wohnungsgenossenschaft Frankenberg/Sa. eG
Unsere Geschäftsstelle bleibt am Montag, dem 18.07.2016, 
ab 15.00 Uhr aus betrieblichen Gründen geschlossen.

Amtsblatt nicht erhalten?
                          Rufen Sie an:  0371/33 200 151


